






ii) Vertretung bzw. Verteidigung mehrerer Beschuldigter

Die gleichzeitige Verteidigung mehrerer derselben Tat Be-
schuldigter wie auch mehrerer verschiedener Taten Beschul-
digter in einem Verfahren ist gem. § 146 StPO ausgeschlos-
sen. Dies gilt auch dann, wenn grundsätzlich eine
einheitliche Verteidigungslinie verfolgt wird. Der Gesetz-
geber geht davon aus, dass sich die Gefahr von Interessen-
kollisionen im Fall der gemeinschaftlichen Verteidigung so
verdichtet, dass hier von vornherein regulierend eingegriffen
werden müsse. Durch § 146 a StPO ist die Zurückweisung
des Mehrfachverteidigers zwingend vorgeschrieben.

Entscheidendes Tatbestandsmerkmal des § 146 StPO ist
die Gleichzeitigkeit der Verteidigung. § 146 StPO bietet in
der Fassung, die er durch das StVÄG 1987 erhalten hat, bei
sukzessiver Verteidigung37 keine Handhabe mehr für eine
Zurückweisung des „pflichtvergessenen“ Verteidigers.38

Zulässig ist, dass der Rechtsanwalt im Auftrag eines
(nicht ins Visier der Ermittlungsbehörden geratenen) Straftä-
ters die Verteidigung eines Beschuldigten übernimmt, der
nach einem mit dem Täter gefassten Plan die Straftat auf
sich nimmt und diese Verteidigungsstrategie akzeptiert.
Auch hier besteht allerdings die große Gefahr, dass die Betei-
ligten, insbesondere der „Sündenbock“, anderen Sinnes wer-
den.

II. Einverständnis des/der Mandanten

In den Fällen, in denen die Tatbestandsmerkmale eines Par-
teiverrats bzw. eines Verstoßes gegen das Verbot der Vertre-
tung widerstreitender Interessen vorliegen, stellt sich häufig
noch eine weitere schwierige und äußerst kontrovers dis-
kutierte Frage, nämlich die, ob das Einverständnis des/der
betroffenen Mandanten die Pflichtwidrigkeit der Interessen-
kollision beseitigt und damit tatbestandsausschließend wirkt.
Bei der Beantwortung dieser Frage ist nach neuer Rechtslage
zunächst zwischen der Situation des Einzelanwalts und der
des Mitglieds einer Sozietät oder sonstigen Zusammen-
schlusses zur gemeinschaftlichen Berufsausübung zu unter-
scheiden.

1. Mitglieder von Sozietäten und sonstigen
Zusammenschlüssen

Für „in derselben Berufsausübungs- oder Bürogemeinschaft
gleich welcher Rechts- oder Organisationsform verbundene
Rechtsanwälte“ gilt jetzt § 3 Abs. 2 S. 2 BORA, der auf die Be-
schlussfassung der Dritten Satzungsversammlung vom
7.11.2005 zurückgeht. Die Vorschrift bestimmt, dass das Tä-
tigkeitsverbot des § 3 Abs. 1 nicht gilt, „wenn sich im Einzel-
fall die betroffenen Mandanten in den widerstreitenden Man-
daten nach umfassender Information mit der Vertretung
ausdrücklich einverstanden erklärt haben und Belange der
Rechtspflege nicht entgegenstehen.“ Information und Ein-
verständniserklärung sollen dabei in Textform erfolgen (§ 3
Abs. 2 S. 3).

Anlass für die Neufassung war die berühmte Sozietäts-
wechsler-Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom
3.7.2003.39 In dieser hat das Bundesverfassungsgericht den
alten § 3 Abs. 2 BORA, wonach das Verbot der Vertretung wi-
derstreitender Interessen ausnahmslos auch für die Mitglie-
der von Sozietäten pp. galt, für verfassungswidrig erklärt.
Verfassungsbeschwerde hatten Rechtsanwälte erhoben, die
gemeinsam eine Anwaltskanzlei betrieben und sich nach der

Anstellung eines Rechtsanwalts der von der zuständigen
Rechtsanwaltskammer ausgesprochenen und vom BGH be-
stätigten Verpflichtung ausgesetzt sahen, Mandate nieder-
zulegen, in denen die frühere Anstellungskanzlei des An-
walts die Gegenseite vertrat. Das Bundesverfassungsgericht
sah hier einen Verstoß gegen Art. 12 GG. Dabei maß es dem
Einverständnis der Mandanten mit der Fortführung ihrer
Mandate im Fall des Sozietätswechsels trotz objektiv gegebe-
ner Interessenkollision entscheidende Bedeutung bei. Zwar
setze die Wahrnehmung anwaltlicher Aufgaben den unab-
hängigen, verschwiegenen und nur den Interessen des eige-
nen Mandanten verpflichteten Rechtsanwalt voraus, wobei
diese Eigenschaften nicht zur Disposition der Mandanten
stünden, sondern der Rechtsverkehr sich darauf verlassen
können müsse, dass der Pflichtenkanon des § 43 a BRAO be-
folgt werde, damit die angestrebte Chancen- und Waffen-
gleichheit der Bürger untereinander und gegenüber dem
Staat gewahrt werde und die Rechtspflege funktionsfähig
bleibe. Doch bedeute dies nicht, dass die Definition, was den
Interessen des eigenen Mandanten und damit zugleich der
Rechtspflege diene, abstrakt und verbindlich von Rechts-
anwaltskammern oder Gerichten ohne Rücksicht auf die
konkrete Einschätzung der hiervon betroffenen Mandanten
vorgenommen werden dürfe. Könne sich durch einen Sozie-
tätswechsel bei generalisierender Betrachtung eine Gefahr
für die Verschwiegenheit und die geradlinige Interessenver-
tretung ergeben, komme die Einschätzung, ob eine Rechts-
beeinträchtigung konkret drohe, in erster Linie den Mandan-
ten beider Kanzleien zu, die deshalb wahrheitsgemäß und
umfassend zu informieren seien.

Die Satzungsversammlung ist bei Neufassung von § 3
Abs. 2 BORA deutlich über das hinausgegangen, was das
Bundesverfassungsgericht fordert. Dem Bundesverfassungs-
gericht ging es nicht darum, den Rechtsanwälten grundsätz-
lich die Vertretung gegenläufiger Interessen zu ermöglichen,
sondern „nur“ darum, den Wechsel von einer Kanzlei in eine
andere nicht durch zu hohe Hürden zu verbauen. Dies be-
trifft insbesondere den Wechsel von einer Großkanzlei in
eine andere oder von einer Kanzlei mit besonderem Spezial-
gebiet in eine andere mit derselben Spezialisierung.

Außerdem hätte es jedenfalls für Sozietäten der Erstre-
ckungsklausel des § 3 Abs. 2 S. 1 BORA gar nicht bedurft.
Denn § 43 a Abs. 4 BRAO, der seinerseits keine Erstreckungs-
klausel enthält, bezieht sich, wie das Bundesverfassungs-
gericht in einer Entscheidung vom 20.6.200640 klargestellt
hat, bei verfassungskonformer Auslegung auch auf Sozien,
die – vorbehaltlich einer anderslautenden Vereinbarung mit
dem Auftraggeber – Mandate ja gemeinsam annehmen und
deshalb rechtlich mit jeder Angelegenheit befasst sind, die
von ihnen selbst oder einem anderen Sozius bearbeitet wird.

Die Satzungsversammlung hat nun – wie gezeigt, ohne
Not – die fast völlige Freigabe der Bearbeitung konträrer
Mandate innerhalb einer Sozietät pp. beschlossen. Denkbar
ist also z. B., dass Sozius A den Ehemann und Sozius B die
Ehefrau im Scheidungsverfahren, oder Sozius A den Arbeit-
geber und Sozius B den Arbeitnehmer im selben Kündi-
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37 Vgl. hierzu OLG Jena NJW 2007, 311.

38 Vgl. BT-Drucks. 10/1313, S. 22; Laufhütte, Karlsruher Kommentar zur StPO, § 146
Rn. 1.

39 NJW 2003, 2520 = AnwBl 2003, 521, 523, 524 m. Anm. AnwBl 2003, 539.

40 NJW 2006, 2469 = ZEV 2006, 413.
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gungsschutzverfahren vertritt. Das einzige Regulativ sind
nur noch die – bislang nicht näher definierten – „Belange
der Rechtspflege“, die einer solchen Handhabung nicht ent-
gegenstehen dürfen.

Wie schwer es ist, mit der neuen Vorschrift zu „richti-
gen“ oder, besser gesagt, vertretbaren Ergebnissen zu ge-
langen, zeigt ein Blick in die Begründung, mit der die
Bundesrechtsanwaltskammer die neue Norm an das Bundes-
justizministerium übermittelt hat. In ihr wird u.a. nach der
Art der betroffenen Mandate und der Struktur der beteiligten
Kanzlei unterschieden. So seien „im Regelfall“ der „schmut-
zige Scheidungskrieg“ oder die Vertretung zu Lasten des an-
deren Beschuldigten nach wie vor innerhalb eines Büros
nicht zulässig. Und ein widerstreitendes Beratungsmandat
könne eher in räumlich verschiedenen Büros derselben Be-
rufsausübungsgemeinschaft als im selben Büro geführt wer-
den, in dem u.a. die Gefahr bestehe, dass ein „abendlicher
Blick in die Faxeingänge“ auf geheimhaltungsbedürftige In-
formationen falle. 41

Die Neuregelung ist in der Literatur z. T. auf heftige Kri-
tik gestoßen.42 Scharmer43 spricht von „Selbstentkernung der
Anwaltschaft“ und „Selbstvergessenheit der Satzungsver-
sammlung“.

2. Einzelanwälte
Für Einzelanwälte fehlt es an einer klarstellenden Regelung
wie der des § 3 Abs. 2 S. 2 u. 3 BORA, weshalb hier – wen
könnte es wundern? – unterschiedliche Auffassungen zum
Einverständnis vertreten werden.

Diejenigen, die auf die objektive Interessenlage abstellen,
sind üblicherweise der Meinung, das Einverständnis der Be-
teiligten mit dem Vorgehen des Rechtsanwalts könne einen
bestehenden Interessengegensatz nicht aufheben. So führt
Feuerich aus, das Verbot der Doppelvertretung unterliege
grundsätzlich nicht der Verfügungsmacht der Parteien, weil
es nicht nur ihrem Schutz, sondern daneben dem Vertrauen
in die Anwaltschaft und in die Funktion der Rechtspflege
diene.44

Diejenigen, die (auch) auf die subjektive Interessenlage
abstellen, nehmen je nach Ausprägung an, das Einverständ-
nis der Mandanten könne das entgegengesetzte Interesse
und damit die Pflichtwidrigkeit ausnahmsweise (z. B. bei
Vergleichsverhandlungen und subjektiver Begrenzung des
Mandats) beseitigen45 oder stehe der Pflichtwidrigkeit defini-
tiv entgegen, soweit der Streitstoff für die Parteien disponibel
sei.46 Auch das Bundesverfassungsgericht stellt ja, wie aus-
geführt, in seiner Sozietätswechsler-Entscheidung47 maßgeb-
lich auf den Willen und auf das Einverständnis der Mandan-
ten ab.

Grunewald, die in Zusammenhang mit der Interessen-
lage einer streng objektiven Sichtweise folgt, verweist bei der
Frage nach der Möglichkeit eines tatbestandsausschließen-
den Einverständnisses auch für den Einzelanwalt auf den
neuen § 3 Abs. 2 BORA. Da es keine Rolle spielen könne, wie
viele Rechtsanwälte aktiv würden, müsse das Einverständnis
der Mandanten auch bei der Einschaltung nur eines Anwalts
maßgeblich sein.48 Dieser Hinweis, der auf den ersten Blick
bestechend scheint, lässt sich allerdings ebenso gut ins Ge-
genteil verkehren, indem man nämlich argumentiert, dass
dort, wo es an einer ausdrücklichen Regelung (und an dem
Korrektiv eines Fehlens entgegenstehender Belange der
Rechtspflege) fehlt, ein Einverständnis unerheblich ist.

Aber auch wenn man von der Beachtlichkeit des Einver-
ständnisses ausgeht, sind jedenfalls die an dieses Einver-
ständnis zu stellenden Anforderungen, egal, ob das Einver-
ständnis einem einzelnen Rechtsanwalt oder verschiedenen
Mitgliedern einer Berufsausübungsgemeinschaft erteilt wird,
hoch. Die Mandanten müssen nicht nur abstrakt erkennen,
dass gegenläufige Interessen vorhanden sind oder zumindest
vorhanden sein können, sie müssen außerdem begreifen,
worin konkret der Interessenwiderstreit besteht, welche
Handlungs- und rechtlichen Gestaltungsmöglichkeiten es
gibt, und wie sehr sie sich in Wahl und Einsatz dieser
Möglichkeiten einschränken, wenn sie auf die Vertretung
durch einen eigenen Rechtsanwalt verzichten. Erb49 pointiert
dies, indem er ausführt, der (erstvertretenen) Partei müsse
vor der Einwilligung bewusst gemacht werden, dass sie nicht
nur auf die anwaltliche Loyalität verzichte, sondern dass ihr
aus der doppelten Vertretung handfeste, materielle Nachteile
erwachsen könnten. Da die Einwilligung in die doppelte Ver-
tretung und die Inanspruchnahme desselben Rechtsanwalts
nicht nur nicht angezeigt oder ratsam sei, sondern u.U. er-
hebliche Risiken für den Mandanten bergen könne, würden
die umfangreichen Aufklärungspflichten den Rechtsanwalt
im Regelfall dazu anhalten, seiner Mandantschaft von der
Einwilligung in die Doppelvertretung abzuraten. Erst recht
dürfe der Rechtsanwalt nicht von sich aus auf die Möglich-
keit der durch die Einwilligung legitimierten Doppelvertre-
tung hinweisen oder seine Mandantschaft gar zum Verzicht
auf ihren Treueanspruch auffordern oder drängen.50

3. Einzelfälle

a) Vertretung beider Eheleute im Rahmen einer „einver-
nehmlichen“ Scheidung
Das, oben bereits angesprochene, Problem der sog. einver-
nehmlichen Scheidung wird nicht nur unter dem Aspekt des
originären Interessengegensatzes, sondern auch und vor al-
lem unter dem des tatbestandsausschließenden Einverständ-
nisses behandelt. Das – später anderen Sinnes gewordene51 –
OLG Karlsruhe führt noch in einer Entscheidung vom
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41 In der „Begründung“ zu § 3 Abs. 2 BORA n. F. heißt es u. a.:
„Die ursprünglich erwogene Fassung definierte Belange der Rechtspflege als sol-
che, die die unabhängige, verschwiegene und geradlinige Wahrnehmung der Man-
danteninteressen durch den Rechtsanwalt voraussetzen. Damit wurde auf eine
Formulierung aus der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zu § 3 Abs. 2
BORA zurückgegriffen. Bei inhaltlicher Übereinstimmung dieser Definition hielt es
die Satzungsversammlung jedoch nicht für sinnvoll, diese Definition als Auslegung
des Normtextes in diesen selbst aufzunehmen. ...
Fallgruppen und konkrete Beurteilungsmaßstäbe werden sich erst im Laufe der
Zeit herausbilden lassen. Dabei wird es Wechselwirkungen zwischen der Art des
Interessenkonfliktes (z. B. total oder partiell, aktuell oder potenziell), dem Grad
der Gefährdung anwaltlicher Grundpflichten (z. B. der Wahrung der Verschwiegen-
heit), der Schutzbedürftigkeit der Mandanten (das Einverständnis eines großen
Unternehmens mit eigener Rechtsabteilung trägt weiter als das einer Privatperson
ohne einschlägige Vorbildung oder Erfahrung) und anderer relevanter Parameter
geben.“ – Begründung abgedruckt in KammerMitteilungen Rechtsanwaltskammer
Düsseldorf 2006, 170 f.

42 Vgl. hierzu etwa Hartung, NJW 2006, 2721; Kleine-Cosack, AnwBl 2006, 13, 17; an-
ders aber Maier-Reimer, NJW 2006, 3601.

43 BRAK-Mitt. 2006, 150.

44 Feuerich/Feuerich, aaO, § 43 a BRAO Rn. 68, unter Bezugnahme auf BGH BRAK-
Mitt. 1985, 114.

45 So noch Schönke/Cramer, Kommentar zum Strafgesetzbuch, 26. Aufl., § 356
Rn. 20, unter Hinweis auf BGHSt 15, 335; zurückhaltender Schönke/Cramer/Heine
in der aktuellen (27.) Aufl., § 356 Rn. 20.

46 So wohl Henssler/Eylmann, aaO, § 43 a BRAO Rn. 157; differenzierend Kleine-Co-
sack, aaO, § 43 a BRAO Rn. 104.

47 NJW 2003, 2520 = AnwBl. 2003, 521, 523, 524 m. Anm. AnwBl. 2003, 539.

48 Grunewald, ZEV 2006, 386, 387.

49 Parteiverrat, 2005, S. 222, 223.

50 Vgl. zum Ganzen ausführlich Offermann-Burckart, ZEV 2007, 151, 154 f.

51 NJW 2002, 3561.
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26.4.200152 in einem Fall, in dem der betroffene Rechtsanwalt
im Rahmen einer Trennungsauseinandersetzung zunächst
als Mediator tätig war, aus, der Umstand, dass ein Anwalt wi-
derstreitende Interessen zweier Parteien untereinander aus-
gleichen dürfe, rechtfertige nicht, dass er sich von beiden ein
Mandat erteilen lasse. Eine abweichende Beurteilung der
Rechtslage durch die Parteien sei für diese Beurteilung
ebenso bedeutungslos wie deren Einwilligung in ein entspre-
chendes pflichtwidriges Verhalten des Rechtsanwalts.

Auch für die Vertreter der Gegenansicht muss maßgeblich
sein, dass die Parteien alle Fragen, über die es gilt, Einigkeit zu
erzielen, und ihre rechtliche Beurteilung kennen.53 Dies ist
z. B. bei der komplizierten Frage des Versorgungsausgleichs
problematisch. Außerdem ist die Gefahr sich ändernder Ein-
schätzungen und Motivationslagen zu gewärtigen.

b) Vertretung von Wettbewerbern in einem engen
Marktsegment
Telefonisch wurde der Rechtsanwaltskammer Düsseldorf fol-
gender Sachverhalt unterbreitet: Eine größere, stark speziali-
sierte Kanzlei vertrete zwei Unternehmen, die Wettbewerber
in einem eng umgrenzten Marktsegment seien. Beide Unter-
nehmen wüssten von der Vertretung des jeweils anderen
und seien hiermit grundsätzlich einverstanden. Dennoch
stelle man sich in der Kanzlei jetzt die Frage, ob im Hinblick
auf die kollisionsrechtlichen Vorschriften nicht doch Beden-
ken bestünden.

Der neue § 3 Abs. 2 S. 2 BORA weist hier nur bedingt den
Königsweg. Denn die Sachverhaltskonstellationen, in denen
konträre Interessen der beiden Unternehmen zutage treten
können, sind so vielfältig, dass ein „Blanko-Einverständnis“
der Parteien, das verbindliche Wirkung entfalten könnte,
kaum möglich ist. Was wäre z. B., wenn die Kanzlei von dem
Unternehmen A gebeten würde, mit einem Subunternehmer
S einen Vertrag auszuhandeln, in dem es S verboten wird,
für ein weiteres Unternehmen tätig zu werden, und zeit-
gleich oder später auch das Unternehmen B in Verhandlun-
gen mit S einträte und um Beratung bäte? Die Grenzziehung
dürfte bei jeder neuen Fallkonstellation außerordentlich
schwierig sein. Und über Konstellationen, die man noch
nicht kennt und deshalb auch nicht bedenkt, wird sich erst
gar kein wirksames Einverständnis erzielen lassen.

c) Erteilung eines Strafaktenauszugs an die Versicherung
Bei Schadensregulierungen ist die Erteilung eines Straf-
aktenauszugs an die gegnerische Haftpflichtversicherung
(gegen Entgelt) nicht pflichtwidrig, sofern der Geschädigte,
der an einer Beschleunigung der Durchsetzung seiner An-
sprüche interessiert ist, sein Einverständnis erklärt.

Allerdings ist auch hier Vorsicht geboten, weil sich – für
den Mandanten nicht immer abschätzbar – aus den Akten
Dinge ergeben können, die dem Mandanten abträglich sind
und z. B. Anhaltspunkte für ein Mitverschulden liefern. Der
Rechtsanwalt darf deshalb die Akten nicht einfach von sei-
nen Mitarbeitern kopieren und weiterleiten lassen, sondern
muss sie zuvor genau lesen und den Mandanten über even-
tuelle Befürchtungen umfassend informieren.54

d) Hinterlegung der Urteilssumme beim gegnerischen
Anwalt

Die vielfach übliche Hinterlegung einer Urteilssumme beim
gegnerischen Anwalt als Sicherheitsleistung wird für zuläs-

sig gehalten, sofern die Mandanten der beteiligten Anwälte
einer solchen Regelung zustimmen. Damit erteilten sie den
Anwälten für die Hinterlegung gleichgerichtete Aufträge, die
einen Interessengegensatz ausschlössen.55

Durchaus beachtlich sind aber die Bedenken von Har-
tung56, der ausführt, der Interessengegensatz werde spätes-
tens dann deutlich, wenn der Mandant, der sich durch die
Hinterlegung vor einer Zwangsvollstreckung schützen wolle,
das hinterlegte Geld vorzeitig zurückfordere. Die Zusage ge-
genüber dem Gegner, für ihn das als Sicherheitsleistung
vom eigenen Mandanten hinterlegte Geld zu verwahren,
führe zum Abschluss eines Vertrags. Dieser Vertrag verbiete
es dem Rechtsanwalt, der Forderung seines Mandanten auf
vorzeitige Rückzahlung nachzukommen, weil er mit Ab-
schluss des Vertrags gegenüber dem Gegner eine treuhände-
rische Stellung übernommen habe, die ihn verpflichte, das
Geld dem eigenen Mandanten nicht zurückzugeben.

III. Anwaltliche Schweigepflicht als Zusatzproblem

Ein Problem, das bei der Diskussion über Interessenkollisio-
nen gerne übersehen wird, ist das der anwaltlichen Schwei-
gepflicht. § 3 Abs. 5 BORA stellt jetzt ausdrücklich klar, was
eigentlich selbstverständlich ist – nämlich, dass „die vorste-
henden Regelungen die Verpflichtung zur Verschwiegenheit
unberührt (lassen)“.

Die Schweigepflicht ist es, die einen Rechtsanwalt auch
dann davon abhalten kann, einmal für und einmal gegen
denselben Mandanten tätig zu werden, obwohl z. B. wegen
fehlender Sachverhaltsidentität keine Interessenkollision vor-
liegt. So gerät etwa ein Rechtsanwalt, der einen Mandanten
in einer Scheidungsangelegenheit vertreten und in diesem
Zusammenhang tiefen Einblick in die Vermögensverhält-
nisse des Mandanten gewonnen hat, in erhebliche Schwierig-
keiten, wenn er später in einer Darlehensangelegenheit ei-
nen anderen Auftraggeber gegen den früheren Mandanten
vertritt und eine wirksame Durchsetzung der Interessen des
neuen Auftraggebers die Offenbarung früher erlangter
Kenntnisse zur Vermögenssituation des heutigen Gegners
verlangen würde.

Die Grenzziehung kann hier im Einzelfall schwierig sein.
Verlautbart der Anwalt sein Vorwissen nicht, sondern ver-
wendet er es in anderer, z. B. prozesstaktischer Weise, liegt
keine Verletzung der Schweigepflicht vor, sofern man den in
§ 203 StGB verwendeten Begriff der „Offenbarung“ auch be-
rufsrechtlich zugrunde legt.57 Nach Eylmann führt dieses un-
befriedigende Ergebnis zu Überlegungen, die im angelsäch-
sischen Rechtskreis geltende Prävarikationsregelung, die auf
den Besitz von „relevant confidential information“ abstellt,
für das deutsche Berufsrecht fruchtbar zu machen.58 Weder
der Gesetzeswortlaut noch der in der Gesetzesbegründung
niedergelegte Normzweck stünden einer solchen extensiven
Auslegung entgegen.
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52 NJW 2001, 3197, 3198.

53 Das BayObLG (NJW 1981, 832, 833) stellt ausdrücklich fest, dass die eine einver-
ständliche Scheidung ermöglichende Einigung der Ehegatten sich auf jede der
Folgesachen des § 630 Abs. 1 Nr. 2 u. 3 ZPO erstrecken muss.

54 Vgl. hierzu Henssler/Eylmann, aaO, § 43 a BRAO Rn. 159; Feuerich/Feuerich, aaO,
§ 43 a BRAO Rn. 83, jew. m. w. Nachw.

55 So Henssler/Eylmann, aaO, § 43 a BRAO Rn. 160, und Busse, NJW 1999, 3017,
3019.

56 Kommentar zur anwaltlichen Berufsordnung, § 3 BerufsO Rn. 84 ff.

57 Vgl. hierzu Henssler/Eylmann, aaO, § 43 a BRAO Rn. 141.

58 Vgl. hierzu Henssler, NJW 2001, 1521, 1522 f.; Kilian, WM 2000, 1366.
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IV. Konsequenzen eines Verstoßes

Die Folgen eines Verstoßes gegen das Verbot der Vertretung
widerstreitender Interessen sind sowohl für den Anwalt als
auch für die Mandanten durchaus beträchtlich.

1. Berufs- und strafrechtliche Sanktionen

Der Anwalt setzt sich berufsrechtlicher und sogar strafrecht-
licher Sanktionierung aus. Im aufsichtsrechtlichen Bereich
ist es dabei selten mit einer Rüge getan. Vielmehr geben die
Rechtsanwaltskammern Fälle der Interessenkollision in aller
Regel wegen der Schwere des Verstoßes an die General-
staatsanwaltschaft ab, die wiederum durch Einreichung einer
Anschuldigungsschrift das anwaltsgerichtliche Verfahren
einleitet (§ 121 BRAO). Die Maßnahmen, die das Anwalts-
gericht verhängen kann, sind gravierend (z. B. Geldbuße bis
zu 25.000 Euro, Verbot, für die Dauer von einem Jahr bis zu
fünf Jahren auf bestimmten Rechtsgebieten als Vertreter und
Beistand tätig zu werden – vgl. § 114 BRAO).

2. Berufsrechtliche Pflicht zur Mandatsniederlegung
Außerdem – und hier werden die Auswirkungen einer Inte-
ressenkollision für die Mandanten spürbar – ist der Rechts-
anwalt gem. § 3 Abs. 4 BORA verpflichtet, sämtliche betroffe-
nen Mandate niederzulegen. Es genügt also nicht, nur ein
Mandat (etwa das zuletzt angenommene) zu beenden. Sämt-
liche Mandanten sind somit vor die Situation gestellt, u.U.
kurzfristig einen neuen Anwalt finden zu müssen.

Rechtsanwälte, deren Mandanten bzw. potenzielle Man-
danten auf den Hinweis einer Interessenkollision und die
Unmöglichkeit der Mandatsübernahme ungehalten reagie-
ren, sollten deshalb von vornherein auch die Konsequenz des
§ 3 Abs. 4 BORA aufzeigen. Der (potenzielle) Mandant wird
dann dankbar dafür sein, „abgewiesen“ zu werden.

3. Zivilrechtliche Folgen
Auch die zivilrechtlichen Folgen einer Interessenkollision
sind nicht zu unterschätzen.

So geht der Rechtsanwalt gem. § 628 Abs. 1 S. 2 BGB sei-
nes Gebührenanspruchs verlustig, wenn er das Mandat nie-
derlegt (niederlegen muss), ohne durch vertragswidriges Ver-
halten des Mandanten dazu veranlasst zu sein, oder wenn er
durch sein vertragswidriges Verhalten die Kündigung durch
den Mandanten veranlasst und die bisherigen Leistungen in-
folge der Kündigung für den Mandanten kein Interesse ha-
ben.59 Außerdem setzt er sich gem. § 628 Abs. 2 BGB je nach
Fallkonstellation Schadensersatzforderungen des bzw. der
Mandanten aus.

Wie groß hier die Gefahren sind, zeigt auch ein neues
Grundsatzurteil des BGH vom 8.11.2007,60 wonach der
Rechtsanwalt selbst dann verpflichtet ist, auf Mandatsbezie-
hungen zum Gegner eines neuen Auftraggebers hinzuwei-
sen, wenn keine Interessenkollision im eigentlichen Sinne
vorliegt. Der Entscheidung liegt der Fall eines Anwalts zu-
grunde, der die jetzige Klägerin außergerichtlich gegen eine
Großbank vertreten und dafür ein Stundenhonorar in be-
trächtlicher Höhe verlangt und erhalten hatte. Als die Kläge-
rin ihn beauftragte, gegen die Bank zu klagen, schrieb der

Anwalt ihr, dies könne er nicht, weil sein Sozius die Bank re-
gelmäßig vor Gericht vertrete und er nicht „den stärksten
Umsatzbringer vergraulen“ wolle. Die Klägerin kündigte da-
raufhin das Mandat und verlangte Schadensersatz. Der BGH
stellt fest, dass eine Anwaltssozietät einen potenziellen
neuen Mandanten auch dann darauf hinweisen müsse, dass
sie häufig vom Gegner beauftragt werde, wenn ein tatsäch-
licher oder rechtlicher Zusammenhang mit den vom Gegner
erteilten Aufträgen nicht bestehe. Sei der Anwalt von Anfang
an nicht bereit, den Mandanten auch gerichtlich gegenüber
dem Gegner zu vertreten, habe er dies ungefragt zu offen-
baren. Stehe fest, dass der Anwalt seine vorvertragliche Auf-
klärungspflicht über Mandatsbeziehungen seiner Sozietät
zum Gegner oder über Grenzen seiner Vertretungsbereit-
schaft verletzt habe, spreche der Beweis des ersten Anscheins
dafür, dass das Mandat nicht erteilt worden wäre, wenn der
(neue) Mandant das Auftragsverhältnis alsbald nach entspre-
chender Kenntnis beende.

Schließlich kommt es vor, dass eine Partei den Rechts-
anwalt der Gegenseite wegen tatsächlicher oder vermeintli-
cher Interessenkollision auf Unterlassung in Anspruch
nimmt.61

V. Fazit

Wie die Ausführungen zeigen, sind die Dinge im Einzelfall
kompliziert und häufig nicht eindeutig. Der Rechtsanwalt
sollte in Zweifelsfällen keine vorschnellen Entscheidungen
treffen und auf ein „ungutes Bauchgefühl“ in jedem Fall mit
einem Anruf bei seiner zuständigen Rechtsanwaltskammer
reagieren.

59 Vgl. hierzu näher Kilian/Offermann-Burckart, Praxishandbuch für Anwaltskanzlei
und Notariat, § 29 Rn. 521 ff.

60 IX ZR 5/06, AnwBl 2008, 297 m. Anmerkung Kleine Cosack, AnwBl 2008, 278 =
NJW 2008, 1307 m. Anm. Henssler/Deckenbrock, NJW 2008, 1275.

61 Vgl. OLG Hamburg NJW-RR 2002, 61.
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Dokumentationszentrum

Blick ins Ausland
Das Dokumentationszentrum für Europäisches Anwalts-
und Notarrecht an der Universität zu Köln informiert in ei-
ner losen Serie von Kurzbeiträgen über aktuelle Entwicklun-
gen in den Anwaltschaften aus dem benachbarten Ausland.

Schottland: Strukturreform der Anwaltschaft in anwaltlicher
Hand
Die 450 advocates und 9.900 solicitors umfassende schottische
Anwaltschaft wurde mit der Ausarbeitung ihrer eigenen
Strukturreform beauftragt. Die Folgen des am 30. November
2007 für England und Wales erlassenen Legal Services Act
(siehe hierzu AnwBl. 2007, 63) machen sich nunmehr –
nachdem Irland sich bereits auf dem Weg der Umstrukturie-
rung befindet (AnwBl 2007, 447) – auch nördlich der Grenze
bemerkbar. Zwar wurde in Schottland bereits im letzten Jahr
eine kleinere Reform des Anwaltsrechts verabschiedet, nun
sollen jedoch die brisanteren Themen der gemeinschaft-
lichen Berufsausübung und der Drittkapitalbeteiligung
aufgegriffen werden. Unmittelbar ausgelöst wurde das
Reformvorhaben 2007 durch eine Beschwerde einer Verbrau-
cherorganisation bei der Wettbewerbsbehörde Office of Fair
Trading (OFT) des Vereinigten Königreichs. In ihrer Be-
schwerde bemängelte die Organisation die verbraucherfeind-
liche Auswirkung von Beschränkungen in der Struktur des
schottischen Rechtsdienstleistungsmarktes. So dürften Pri-
vatpersonen immer noch nicht unmittelbar einen advocate
mit der gerichtlichen Vertretung mandatieren, sondern seien
auf die Vermittlung durch einen solicitor angewiesen. Advoca-
tes dürften nur als Einzelanwälte praktizieren, ihnen sei jegli-
che Zusammenschlussmöglichkeit verwehrt. Schließlich
dürften nicht-anwaltliche Dritte sich nicht an den Berufs-
ausübungsgesellschaften von solicitors beteiligen.

Das OFT hat der Verbraucherbeschwerde in allen Punk-
ten Recht gegeben und die schottische Autonomieregierung
aufgefordert, eine Reform der anwaltlichen Struktur zu erar-
beiten. Die regierende SNP wehrt sich dagegen, die in Eng-
land erfolgte Reform des Rechtsberatungsmarktes eins zu
eins zu übernehmen, sondern möchte vielmehr eine eigene
schottische Lösung der Reform erarbeiten. Ausdrücklich
spricht sie sich gegen die „Tesco-isierung“ der Rechtspflege
(benannt nach der großen englischen Supermarktkette mit
Rechtdienstleistungsambitionen) aus. Die Regierung hat die
Berufsorganisationen beauftragt, einen Reformentwurf zu er-
arbeiten. Als ersten Schritt in diese Richtung führte die Law
Society of Scotland als Vertretung der solicitors eine Umfrage
zur Drittbeteiligung an Law Firms durch. Die Resonanzen
aus der Anwaltschaft waren nicht negativ. Eine Drittbetei-
ligung sollte erlaubt werden, um den schottischen Rechts-
beratungsmarkt wettbewerbsfähig zu erhalten. Durch eine
strenge Regulierung sei jedoch die Unabhängigkeit der An-
waltschaft zu gewährleisten. Der Reformvorschlag der Law
Society wird für Mai 2008 erwartet. (BD)

Italien: Einführung einer überprüfbaren Fortbildungspflicht
Mit Italien ist die Anzahl europäischer Staaten, die eine
überprüfbare anwaltliche Pflichtfortbildung kennen, weiter
gestiegen. Die am 13. Juli 2007 ergangene Verordnung des

nationalen Berufsverbands der italienischen Rechtsanwälte
(Consiglio Nationale Forense) verpflichtet italienische avvo-
cati seit dem 1.1.2008 zur ständigen Fortbildung. Diese Be-
rufspflicht wird in dreijährigen Zeitintervallen durch die re-
gional zuständigen Anwaltskammern kontrolliert. Innerhalb
dieses Zeitraums müssen 90 Fortbildungspunkte gesammelt
werden, hiervon mindestens 20 Punkte pro Jahr. Welche Art
von Fortbildung betrieben wird, steht grundsätzlich im Er-
messen des einzelnen Anwalts. Es müssen jedoch mindes-
tens 15 Punkte im dreijährigen Zeitraum aus einer Fortbil-
dung auf dem Gebiet des Berufsrechts resultieren.

Die Fortbildung kann zum einen durch die Teilnahme an
akkreditierten Veranstaltungen erfolgen, wobei pro Stunde
ein Punkt und max. 24 Punkte pro Veranstaltung gewährt
werden. Die Akkreditierung erfolgt durch die örtlichen Kam-
mern oder im Einzelfall durch den nationalen Berufsver-
band. Fortbildungspunkte können ebenfalls durch Vortrags-
und Lehrtätigkeit, wissenschaftliche Veröffentlichungen und
Prüfertätigkeit im staatlichen Anwaltsexamen erlangt wer-
den. Die zuständigen Berufsvertretungen bestimmen den
Punktwert dieser Fortbildungsleistungen. Die Verordnung
sieht mehrere Ausnahmen und Befreiungen von der Fortbil-
dungspflicht vor, so unter anderem im Einzelfall für avvocati,
die bereits länger als 40 Jahre zugelassen sind. Kommt
ein Anwalt seiner Fortbildungspflicht nicht nach, stellt dies
eine Berufspflichtverletzung mit disziplinarrechtlichen
Konsequenzen dar. (BD)

Polen: Drohende Kappung anwaltlicher Stundenhonorare
abgewendet

Die neue polnische Regierung unter Donald Tusk hat ein Re-
formvorhaben der Regierung Kaczynski zur Begrenzung an-
waltlicher Honorare gestoppt. Die Vorgängerregierung hatte
diese Maßnahme als Teil einer umfassenden Justizreform ge-
plant, die nach Ansicht der International Bar Association
(IBA) und des Rates der Europäischen Anwaltschaften
(CCBE) nicht nur die anwaltliche Unabhängigkeit sondern
auch die Gewaltenteilung und die Unabhängigkeit der Justiz
ernsthaft in Frage gestellt hätte. Diese Reform sah unter meh-
reren Maßnahmen auch die gesetzliche Kappung anwaltlicher
Stundensätze bei max. 70 EUR pro Stunde vor. Die englische
Law Society prognostizierte daraufhin einen Exodus interna-
tionaler Kanzleien aus Polen und damit einhergehend
schwere Konsequenzen für die polnische Wirtschaft. Die Maß-
nahme zur Honorarbegrenzung wurde durch die Regierung
Tusk zwar aufgegeben, dennoch verbleibt das polnische Justiz-
system nach Ansicht von IBA und CCBE stark verbesserungs-
bedürftig. Für weitere Informationen zur polnischen Anwalt-
schaft siehe Kilian/Wielgosz, WIRO 2006, 257. (BD)
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Soldan Institut

Die Bedeutung des
Kanzleipersonals für die
Mandantenzufriedenheit
Prof. Dr. Christoph Hommerich, Bergisch Gladbach und
Rechtsanwalt Dr. Matthias Kilian, Köln

Die Mandanten stellen ihren Anwälten gute Noten aus. Und
wie sieht es bei dem Kanzleipersonal aus?

I. Einleitung

Im Zuge der Untersuchung „Mandanten und ihre Anwälte“1

ist das Soldan Institut an verschiedenen Stellen der Frage
nachgegangen, welche Bedeutung das nicht-anwaltliche
Kanzleipersonal aus Sicht der Mandanten bei der Erbringung
der anwaltlichen Rechtsdienstleistung hat. So zeigte sich,
dass Bürger, die auf der Suche nach einem Rechtsanwalt
sind, bei einer Kontaktaufnahme mit einem Rechtsanwalt zu
71 % die Freundlichkeit des Personals als sehr wichtiges Aus-
wahlkriterium benennen2. Das Personal spielt auch bei der
Bewertung der Zufriedenheit der Mandanten mit der Pro-
zessqualität einer Anwaltskanzlei eine erhebliche Rolle, ist es
doch häufig das Personal, mit dem der Mandant in regelmä-
ßigem Kontakt steht und nicht stets der Rechtsanwalt als an-
waltlicher Mandatsbetreuer. Neben der Qualitätswahrneh-
mung des Anwalt-Mandant-Verhältnisses3 wurde daher im
Zuge der Analyse der Qualität anwaltlicher Rechtsdienstleis-
tungen auch die Zufriedenheit der Mandanten mit der Kanz-
lei als solcher bzw. mit den dort tätigen Mitarbeitern unter-
sucht. Denn auch ohne ihre direkte Partizipation an der
eigentlichen Erbringung der anwaltlichen Leistung tragen
„diese organisatorischen Einheiten [...] aufgrund der aus-
geprägten Prozessdominanz der anwaltlichen Leistung we-
sentlich zur Zufriedenheit der Mandanten bei.“4

II. Zufriedenheit der Mandanten mit dem
Kanzleipersonal

1. Gesamtbetrachtung
Bei der Bewertung des Personals durch die Mandanten zeigt
sich, dass 88% der Mandanten mit der Diskretion innerhalb
der Kanzleiräume zufrieden bzw. sehr zufrieden sind. Bei-
nahe ebenso viele Befragte (83%) zeugen eine hohe Zufrieden-
heit sowohl mit der Betreuung am Telefon, der Freundlichkeit
am Empfang als auch mit der Ordnung in der Kanzlei. Deut-
lich weniger Befragte sind mit der Hilfsbereitschaft und der
Vertrauenswürdigkeit der Mitarbeiter zufrieden. Mit der Be-
treuung in der Kanzlei während der Wartezeiten ist knapp die
Hälfte der Befragten (53%) zufrieden. Im Vergleich wird den
Rechtsanwälten von ihren Mandanten mehr Zutrauen in ihre
Leistungskompetenz entgegengebracht als ihren nichtanwalt-
lichen Mitarbeitern. Während 88% der Befragten angeben, je-
derzeit Vertrauen zu ihrem Anwalt zu haben5, sind im Gegen-
zug 76% der Befragten mit der Vertrauenswürdigkeit der
Mitarbeiter der Kanzleien zufrieden.

2. Differenzierende Betrachtung

Bei der Frage nach der Zufriedenheit mit der Kanzlei und ih-
ren Mitarbeitern zeigen sich deutliche Unterschiede zwi-
schen den einzelnen Mandantengruppen: Eine differenzierte
Betrachtung der Befragten nach deren Bildungsabschluss
verdeutlicht, dass Befragte mit niedriger Bildung durchweg
mit allen Aspekten der Kanzlei und ihrer Mitarbeiter zufrie-
dener sind als Befragte mit mittlerer und höherer Bildung –
steigt der Bildungsgrad, so steigt auch die Skepsis gegenüber
Service- und Dienstleistungsqualität einer Kanzlei. Eine dif-
ferenzierte Betrachtung der Zufriedenheit ost- und westdeut-
scher Mandanten zeigt wiederum, dass erstere zufriedener
sind. Auch zwischen den befragten Mandanten mit unter-
schiedlich hohen monatlichen Einkommen sind signifikante
Unterschiede in den Zufriedenheitsbekundungen festzustel-
len. Außer bei der Betreuung am Telefon und der Vertrau-
enswürdigkeit der Mitarbeiter zeigen sich Mandanten mit
niedrigem Haushaltsnettoeinkommen (bis zu 1.500 monat-
lich) deutlich zufriedener als Mandanten mit hohem Ein-
kommen. Grundsätzlich lässt sich die Tendenz festhalten,
dass mit der Höhe des Einkommens auch die Zurückhaltung
bei der Zufriedenheit mit bestimmten Merkmalen von Kanz-
leien und deren Mitarbeiter steigt. Ebenso ergibt eine diffe-
renzierte Untersuchung der Zufriedenheit von Mandanten
nach Art der Finanzierung der Anwaltskosten signifikante
Unterschiede: Mandanten, deren Kosten von einer Rechts-
schutzversicherung oder durch Prozesskostenhilfe getragen
werden, weisen eine höhere Zufriedenheit mit der Betreu-
ungsqualität und der Dienstleistungsatmosphäre innerhalb
der Kanzlei auf als sich selbst finanzierende Mandanten.
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zufrieden
bis sehr
zufrieden

indiff. nicht
zufrie-
den

nicht
zutreffend

k. A. /
weiß nicht

diskrete Atmosphäre 88 % 5 % 1 % 5 % 2 %

Betreuung am Telefon 84 % 9 % 2 % 4 % 1 %

ordentliche, aufgeräumte
Kanzlei

83 % 7 % 3 % 6 % 3 %

Freundlichkeit am
Empfang

83 % 6 % 1 % 8 % 2 %

Vertrauenswürdigkeit der
Mitarbeiter (-innen)

76 % 8 % 1 % 10 % 5 %

Betreuung während der
Wartezeit innerhalb der
Kanzlei

53 % 15 % 5 % 23 % 4 %

Hilfsbereitschaft der
Mitarbeiter (-innen)

75 % 10 % 2 % 10 % 3 %

Prozente aus 5er-Skala: Wert 1 = sehr zufrieden, Wert 5 = gar nicht zufrieden
Tab. 1: Zufriedenheit der Mandanten mit Merkmalen der Kanzlei bzw. ihrer Mitarbeiter –
in Prozent

1 Die Gesamtstudie „Mandanten und ihre Anwälte: Ergebnisse einer Bevölkerungs-
umfrage zur Inanspruchnahme und Bewertung von Rechtsdienstleistungen“ ist im
Anwaltverlag veröffentlicht worden, ISBN 978-3-8240-5404-6, 15,- EUR. Zum For-
schungsdesign Hommerich/Kilian/Wolf, AnwBl. 2007, 445f.

2 Hommerich/Kilian, aaO, S. 110.

3 Hierzu bereits Hommerich/Kilian, AnwBl. 2008, 364.

4 Meyer/Oppermann, Marketing für Rechtsanwälte – Mandantenorientierung als Er-
folgsfaktor, in: Tscheulin/Helmig (Hrsg.), Branchenspezifisches Marketing, 2001,
S. 121, 133.

5 Hommerich/Kilian, AnwBl. 2008, 364.
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3. Insbesondere: Der Erfolg der Tätigkeit des Anwalts

Wie schon bei der Qualitätswahrnehmung der Anwalt-Man-
dant-Beziehung (Hommerich/Kilian, AnwBl. 2008, 364.) so
zeigt sich auch in Bezug auf die Kanzleien und die dort arbei-
tenden Mitarbeiter ein starker Zusammenhang zwischen
dem Grad der Zufriedenheit der Mandanten und dem Aus-
gang des Mandats, der über die Einschätzung des Erfolgs
bzw. des Misserfolgs des Anwalts gemessen wurde. Im Ein-
zelnen wird deutlich, dass Mandanten, die ihre Anwälte als
nicht erfolgreich qualifizieren, mit der Kanzlei und deren Mit-
arbeitern signifikant unzufriedener sind als Mandanten mit
erfolgreichen Anwälten. Allerdings fallen die Unterschiede
zwischen diesen Gruppen deutlich geringer aus als bei der
Beurteilung der Betreuung durch die Rechtsanwälte selbst
(Hierzu Hommerich/Kilian, AnwBl. 2008, 364). Jedoch zeigt
sich auch an dieser Stelle die Tendenz, dass die Kritik an den
Kanzleien und den Mitarbeitern zunimmt, je weniger erfolg-
reich die Arbeit des Anwalts eingeschätzt wird. Besonders
auffälliger Kritikpunkt ist dabei die Betreuungsqualität der
Mitarbeiter.

III. Ausblick

Die Zufriedenheit der Mandanten mit Kanzleipersonal ist
ähnlich hoch ausgeprägt wie die Zufriedenheit mit den
Rechtsanwälten selbst. Dass allerdings jeder zehnte Mandant
sich nicht positiv über die telefonische Betreuung, die Ord-
nung in der Kanzlei und die Hilfsbereitschaft der Mitarbeiter
äußert und sich gar jeder fünfte während Wartezeiten nicht
gut betreut fühlt, zeigt, dass Rechtsanwälte auch diesen orga-
nisatorischen Aspekten ihres Unternehmens Anwaltskanzlei
stärkere Beachtung schenken müssen.

Anwalt er-
folgreich

teils, teils Anwalt
nicht erfolg-

reich

k. A.

die Betreuung am Telefon 1,6 1,7 2,2 1,6

die Freundlichkeit am Empfang 1,5 1,6 1,9 1,5

die Betreuung während der
Wartezeit innerhalb der Kanzlei

1,9 2,2 2,5 1,9

die Hilfsbereitschaft der
Mitarbeiter (-innen)

1,6 1,8 2,2 1,7

ordentliche, aufgeräumte Kanz-
lei

1,4 1,6 1,8 1,6

diskrete Atmosphäre 1,4 1,5 1,8 1,5

die Vertrauenswürdigkeit der
Mitarbeiter (-innen)

1,5 1,7 2,0 1,5

2p<=0,05

Mittelwert aus 5er-Skala: Wert 1 =sehr zufrieden, Wert 5 = gar nicht zufrieden
Tab. 2: Zufriedenheit der Mandanten mit Merkmalen der Kanzlei bzw. ihrer Mitarbeiter
nach Erfolg /Misserfolg des Anwalts – Mittelwerte

Soldan Institut: Prof. Dr. Christoph Hommerich,Soldan Institut: Prof. Dr. Christoph Hommerich,
Rechtsanwalt Dr. Matthias Kilian, Julia Heinen, M. A.Rechtsanwalt Dr. Matthias Kilian, Julia Heinen, M. A.
und Thomas Wolf, M.A.und Thomas Wolf, M.A.
Hommerich und Kilian sind Vorstand des Soldan Instituts für Anwaltsmanagement e. V..
Heinen und Wolf sind dort wissenschaftliche Mitarbeiter.

RVG-Frage des Monats

Anfechtungsfeste
Anwaltsvergütung
Rechtsanwältin Dr. Anna Heukamp, LL. M. Eur., Koblenz

Wenn der Mandant in finanziellen Schwierigkeiten zu sein
scheint, ist Vorsicht bei der Anwaltsvergütung geboten:

Durch die Anfechtungsregelungen der §§ 129 ff. InsO sind
insbesondere in den letzten drei Monaten vor Stellung des
Insolvenzantrages gezahlte Honorare gefährdet. Durch die
Sicherstellung des priviligierten Bargeschäftscharakters gemäß
§ 142 InsO bei Zahlungen des Mandanten kann einer erfolg-
reichen Anfechtung und Rückforderung durch einen Insol-
venzverwalter weitgehend vorgebeugt werden.

Nach § 142 InsO liegt ein Bargeschäft vor, wenn für die
Leistung des Schuldners unmittelbar eine gleichwertige Ge-
genleistung in sein Vermögen gelangt. Beachtenswert ist das
Merkmal der Unmittelbarkeit. Dem BGH zufolge ist bei län-
ger währenden Vertragsbeziehungen – wie in der Regel bei
einem Mandatsverhältnis – erforderlich, dass Leistung und
Gegenleistung zeitlich oder gegenständlich teilbar sind und
sie zeitnah ausgetauscht werden. Für die Zeitnähe ist auf den
Zeitraum zwischen dem Beginn der anwaltlichen Tätigkeit
in der jeweiligen Angelegenheit und der Erbringung der Ge-
genleistung (Bezahlung) abzustellen. Zwischen ihnen dürfen
nicht mehr als 30 Tage vergehen, sonst liegt keine Unmittel-
barkeit vor. (BGH, ZIP 2006, 1261 ff.) Diese Grundsätze hat
der BGH im Jahr 2007 bestätigt (BGH, ZIP 2008, 232 ff.).

Um diese Zeitnähe sicherzustellen, sollten dem Mandan-
ten regelmäßig Vorschüsse abverlangt werden. Die Höhe der
Vorschüsse muss dem Wert der inzwischen entfalteten oder
der in den nächsten 30 Tagen noch zu erbringenden anwalt-
lichen Tätigkeit entsprechen. Zwar ist es grundsätzlich auch
möglich, bei einer wenig aufwendigen und schnell abschließ-
baren Angelegenheit erst nach Beendigung der Tätigkeit
dem Mandanten eine Rechnung zu stellen. Jedoch muss
auch dann die Bezahlung binnen 30 Tagen nach Aufnahme
der Tätigkeit erfolgen, damit ein Bargeschäft vorliegt. Außer
einer entsprechenden schnellen Rechnungsaufstellung liegt
dies nicht im Einflussbereich des Rechtsanwalts.

Bei der Rechnungsstellung ist zu beachten, dass der gel-
tend gemachte Zahlungsanspruch auch fällig ist. Maßgebend
ist gemäß § 8 Abs. 1 RVG, ob die Angelegenheit beendet ist
oder nicht. Ist sie beeendet, besteht nur ein Vergütungs-, je-
doch kein Vorschussanspruch: Es darf nicht mehr auf eine
Vorschussrechnung gezahlt werden, unabhängig davon, ob
der Vergütungsanspruch bereits geltend gemacht wurde.

Ein Bargeschäft kann jedoch gemäß § 133 InsO anfecht-
bar sein, wenn der Schuldner bei Bezahlung den Vorsatz
hatte, seine Gläubiger zu benachteiligen und der Anwalt die-
sen Vorsatz kannte. Dies ist ein Problem eher theoretischer
Natur, da bei kongruenten Deckungen, was ein Bargeschäft
immer ist, die Vermutung besteht, dass sich der Wille des
Schuldners in der Begleichung seiner Verbindlichkeiten
erschöpft (Uhlenbruck/Hirte, 12. A, § 133 InsO, Rn. 18;
Nerlich/Römermann/Nerlich, § 133 InsO, Rn. 30.).

Siehe dazu auch KG vom 5.2.2008 (7 U 83/07) auf Seite 471.
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Bücherschau

Berufspraxis
Rechtsanwalt Dr. Matthias Kilian

I. 1. Die Aufbereitung des an-
waltlichen Vergütungsrechts
für die Praxis ist traditionell die
Domäne der Kommentarlitera-
tur. Erst in den letzten Jahren
haben sich zu den zahlreichen
Kommentierungen des Tarifge-
setzes groß angelegte Handbü-
cher gesellt, die in Form einer
systematischen Darstellung
dem Nutzer einen anderen Zu-
gang zur Materie bieten wollen.
In der bereits gut eingeführten
Reihe der Münchner Anwalts-

handbücher ist nunmehr das 800seitige „Münchner Hand-
buch Vergütungsrecht“ erschienen, das mit Brieske, Teubel und
Scheungrab ausgewiesene Fachkenner der Materie heraus-
geben. Sie haben hierbei Unterstützung von rund 25 Bear-
beitern erhalten, die einzelne Teilmaterien erläutern. Im
Autorenverzeichnis finden sich neben bekannten Gebühren-
rechtsexperten insbesondere auch Autoren, die sich in be-
stimmten Gebieten des materiellen Rechts profiliert haben
und aus dieser Spezialisierung heraus gebührenrechtliche
Fragen gewinnbringend im Kontext erörtern können. Das
Werk gliedert sich konzeptionell in sechs Hauptteile. Ein ers-
ter Teil widmet sich allgemeinen Grundlagen des Vergütung-
rechts und erläutert neben Bedeutung, Strukturen und
Grundlagen des RVG auch Grundsätze des Streitwertrechts
und die Kostenfinanzierung durch Rechtsschutzversicherun-
gen. Teil B erörtert die angemessene Vergütung, wobei die
Herausgeber hierunter lediglich die Rahmengebühren im
Sinne von § 14 RVG und die Pauschvergütungen des Straf-
verteidigers fassen, nicht aber die nach § 4 RVG angemes-
sene Vergütung. Mit mehr als 450 Seiten den Schwerpunkt
des Buches bildet ein Teil zu Gebührentatbeständen und Ge-
genstandswerten in den einzelnen Rechtsgebieten und Ver-
fahrensarten. Unterschieden wird nach dem Zivilrecht, der
Zwangsvollstreckung und Insolvenz, dem Straf- und Buß-
geldverfahren, dem öffentlichen Recht und den besonderen
Verfahrensarten, insbesondere der Beratungs- und Prozess-
kostenhilfe. Der Schwerpunkt innerhalb dieses Kapitels liegt
naturgemäß auf dem Zivilrecht, das sich wiederum in 12
Untermaterien zergliedert, die jeweils in einem Umfang von
10 bis 30 Seiten dargestellt werden. Die Darstellung variiert
hier von Autor zu Autor: Während manche Verfasser eher
eine systematische Darstellungsform wählen, arbeiten an-
dere stärker mit tabellarischen Übersichten oder Berech-
nungsbeispielen. Ein kürzerer Abschnitt befasst sich sodann
mit den Auslagen des Rechtsanwalts, weitere 80 Seiten wid-
men sich den Vergütungsvereinbarungen, unterteilt in sol-
che in Zivilsachen, in Strafsachen und in sonstigen Verfahren
und Mandaten. Der letzte Abschnitt erörtert die Festsetzung
und Durchsetzung von Anwalts- und Gerichtskosten.
2. Nach mehr als 10 Jahren hat das Werk „Kauf und Bewer-
tung einer Anwaltspraxis“ von Hans Kaiser und Matthias Er-

mert eine Neuauflage erfahren.
Die bewährte Struktur des Bu-
ches ist beibehalten worden. Es
gliedert sich weiterhin in drei
große Abschnitte: Teil 1 erläu-
tert ausführlich den Kauf einer
Anwaltspraxis, wobei der
Schwerpunkt der Darstellung
hier auf der Erörterung der re-
gelungsbedürftigen Vertrags-
gegenstände und der kautel-
arjuristischen Behandlung des
Kaufpreises liegt. Wie dieser zu
ermitteln ist, wird detailliert in

einem zweiten Hauptteil des Buches erläutert, der sich der
Bewertung der Anwaltspraxis widmet. Naturgemäß liegt der
Schwerpunkt hier auf der ausführlichen Darstellung der Be-
stimmung des immateriellen Wertes einer Anwaltspraxis.
Ein abschließendes Kapitel beleuchtet sodann die steuer-
rechtlichen Fragen des Kanzleikaufs, wobei hier der Schwer-
punkt auf der Analyse einkommensteuerrechtliche Fragen
liegt. Ein Anhang rundet das Buch ab, er enthält einen Mus-
tervertrag, Sterbetafeln, eine Dokumentation von Gerichts-
entscheidungen zur Bewertung von Freiberuflerpraxen, ein
Berechnungsmuster zur Bewertung einer Anwaltskanzlei
und eine hierauf aufbauende Musterberechnung. Aktuelle
Rechtsentwicklungen, die für den Kanzleikauf von Bedeu-
tung sind, sind bereits berücksichtigt, so insbesondere die
Neuregelung des § 49 b Abs. 4 BRAO durch das RDG.

3. Ebenfalls in dritter Auflage
liegt das aus der Feder von Hol-
ger Meyer stammende Werk
„Die Besteuerung der Anwalts-
kanzlei“ vor. Auf rund 350 Sei-
ten erörtert der Verfasser um-
fassend das Steuerrecht der
Anwaltskanzlei. Anliegen des
Buches ist es, so der Autor, ne-
ben der Vermittlung der recht-
lichen Grundlagen den Rechts-
anwalt für steuerliche und
betriebswirtschaftliche Pro-
bleme seines Unternehmens
Anwaltskanzleien zu sensibili-

sieren. Nach einer knappen Einleitung und einem Überblick
über einkommenssteuerrechtliche Fragen wird breiter Raum,
nämlich rund 130 Seiten, der Gewinnermittlung eingeräumt.
Kürzere Kapitel befassen sich mit Sonderproblemen bei Ge-
sellschaften und besonderen Fallgestaltungen wie der Kanz-
leigründung, der Beendigung und Erweiterung von Kanz-
leien. Recht ausführlich behandelt werden Fragen rund um
die Arbeitgeberstellung des Rechtsanwalts, rund 40 Seiten
befassen sich sodann mit umsatzsteuerrechtlichen Fragen.
Kurzen Hinweisen zur Vermögensteuer schließt sich eine
kursorische Darstellung der Aufzeichnungspflichten an, be-
vor sich ein längerer Abschnitt mit verfahrensrechtlichen
Aspekten wie der Betriebsprüfung, der Sonderprüfung oder
den Rechtsbehelfen im Steuerverfahren befasst. Kurze Hin-
weise zu Kosten in Steuersachen und eine Formularsamm-
lung, die die gebräuchlichen Muster der Finanzverwaltung
veranschaulicht, runden mit einem Glossar das hilfreiche
Werk ab.
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4. Die Real- bzw. Naturalteilung
ist im Bereich von Personenge-
sellschaften und hier insbeson-
dere bei freiberuflichen Sozietä-
ten ein Gestaltungsmittel, um
Auseinandersetzungen zwi-
schen den Gesellschaftern
durchzuführen. Die von Marcel
Kruse verfasste Studie „Die Real-
teilung“ untersucht auf rund
140 – großzügig bedruckten –
Seiten die zivil- und steuer-
rechtlichen Grundsätze der Re-
alteilung. Vorgestellt werden

nach einer kurzen Einführung in die Materie, in der ins-
besondere die gewinnneutrale und die gewinnrealisierende
Realteilung erläutert werden, die einkommensteuerlichen
Folgen der Realteilung sowie verschiedene Methoden der Ka-
pitalkontenanpassung. Ausführlicher behandelt wird ein be-
sonderes häufiges Praxisproblem, der so genannte Spitzen-
ausgleich bei einer Realteilung. Er steht im Raum, wenn im
Zuge der Zuteilung von Wirtschaftsgütern, Teilbetrieben
oder Geldkonten des Betriebsvermögens eine wertmäßige
Gleichstellung nicht zu erreichen ist und eine Ausgleichs-
zahlung notwendig wird. Ein eigenes Kapitel befasst sich mit
Sonderproblemen bei der Realteilung von Sozietäten, die
sich insbesondere daraus ergeben, dass freiberufliche Sozie-
täten nicht verpflichtet sind, Bücher zu führen und im Zuge
einer Realteilung zumeist auch nicht die Absicht besteht,
nach dieser die Gewinne durch EiÜ-Rechnung zu ermitteln.

II. Mehrere Neuerscheinungen
befassen sich mit Praxisfragen
der anwaltlichen Tätigkeit.
1. In der Bücherschau sind be-
reits einige Titel der Reihe „An-
waltsstrategien“ aus dem Boor-
berg Verlag vorgestellt worden.
Die rasch wachsende Reihe hat
zuletzt unter anderem Zuwachs
erhalten durch den Titel „An-
waltsstrategien für das Kanzlei-
management“ von Thomas Degen
und Frank Diem. Entsprechend
des Reihenkonzepts vermittelt

der neue Titel auf rund 140 Seiten in knapper Form Hilfe-
stellungen für die Berufspraxis, in diesem Falle für eine effi-
ziente Büroorganisation. Einzelne Abschnitte befassen sich
mit Anforderungen an die professionelle Mandatsführung,
mit Kommunikationsgrundsätzen, Arbeitsabläufen in der
Anwaltskanzlei von der Mandatsannahme bis zur Akten-
ablage sowie typischen, in der Kanzlei anfallen anfallenden
Verwaltungsaufgaben. Kurze Hinweise werden zum Be-
schwerdemanagement, dem Geldverkehr, der Datensiche-
rung dem Wissensmanagement, dem Veranstaltungsmana-
gement und der Öffentlichkeitsarbeit gegeben. Ausführlicher
behandelt werden Fragen der Büroausstattung, der Kanzlei-
technik und des Qualitätsmanagements.
2. Einen ähnlichen Ansatz verfolgt das Werk „Kanzleiorgani-
sation“ von Carmen Wolf. Sein Untertitel „Ein Leitfaden“ ver-
deutlicht, dass es als praktische, schnell lesbare Handrei-
chung gedacht ist. Auf knapp 80 Seiten werden verschiedene
Fragen der Kanzleiorganisationen erörtert. So finden sich
einleitend auf nur sechs Seiten zahlreiche bedenkenswerte

Hinweise zum richtigen Kon-
takt mit dem Mandanten, die
ein breites Potpourri von Defizi-
ten aufzeigen, die beim persön-
lichen, telefonischen oder
schriftlichen Kontakt mit Man-
danten in Anwaltskanzleien im-
mer noch anzutreffen sind. Ein
weiterer Abschnitt erläutert die
Behandlung der Akte, bevor das
Hauptkapitel „Kompetenzen im
Umgang mit dem Mandanten“
vermittelt. Hier geht es der Ver-
fasserin um so grundsätzliche

Fragen wie die Postbearbeitung, Terminplanung, die Text-
erfassung, die Abrechnung, den Zahlungsverkehr oder die
Ausgangspost. Einigen Hinweisen zum Zeitmanagement
folgt ein abschließendes Kapitel zur Imagebildung und -er-
haltung der Kanzlei.

3. Zu guter letzt der Vollstän-
digkeit halber: Der Verfasser
dieser Bücherschau vermittelt
in dem Werk „Das anwaltliche
Mandat“ Studierenden, Refe-
rendaren und jungen Rechts-
anwälten die praktische Man-
datsarbeit des Rechtsanwalts
unter Berücksichtigung an-
waltsrechtlicher, verfahrens-
rechtlicher und berufsprakti-
scher Aspekte. Zu diesem
Zweck wird nach einem
Grundlagenkapitel in sechs Ka-

piteln der Ablauf eines Mandats im Detail erläutert. Einzelne
Abschnitte befassen sich mit der Annahme des Mandats, der
Mandatsbearbeitung, der außergerichtlichen Tätigkeit, der
außergerichtlichen Konfliktbeilegung, der Prozessvertretung
und der Beendigung des Mandats. In diesen Kapiteln werden
neben praktischen und rechtlichen Fragen auch Schlüssel-
qualifikationen wie die Gesprächsführung, die Körperspra-
che, die anwaltliche Rhetorik, das Zeit- und Aufgabenmana-
gement, das Verhandeln, die Mandatsevaluation oder die
Kundenbindung erörtert. Die (verfahrens-)rechtlichen Fra-
gestellungen orientieren sich hierbei an den Anforderungen
eines zivilrechtlichen Mandats. Ein Anhang stellt 25 ge-
bräuchliche anwaltliche Formulare vor, die in der Mandats-
bearbeitung immer wieder Verwendung finden.
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Prozessaufrechnung:
Fallen und Tricks
Jacqueline Bräuer, Allianz Versicherung, München

Gegenforderungen des Beklagten spielen in vielen Prozessen
eine Rolle. Aber sehr schnell kann der Anwalt etwas falsch
machen. Der erste Gedanke gilt meist der Prozessaufrech-
nung, aber es gibt auch Alternativen. Wie bringt man tak-
tisch gesehen Gegenforderungen am besten in das Verfahren
ein? Können Gegenforderungen mehr als einmal verwendet
werden? Wie wird über die Gegenforderung entschieden?
Wird die Entscheidung insoweit rechtskräftig? Ist eventuell
ein Rechtsmittel einzulegen? Auf diese und andere Fragen
soll der nachfolgende Beitrag möglichst praxisnahe Antwor-
ten geben.

1. Ausgangsfall

Der klagende Werkunternehmer macht restlichen Werklohn
in Höhe von zunächst 10.000,– Euro geltend. Dagegen an
sich wehrt sich der Beklagte nicht, er rechnet aber auf mit
Gegenforderungen aus behaupteten 35 Werkmängeln in
Höhe von insgesamt 20.000,– Euro, wobei er dem Gericht
für die Prüfung der einzelnen Positionen keinerlei Reihen-
folge vorgibt. Der Kläger erweitert dann seine Klage auf rest-
lichen Werklohn um weitere 7.000,– Euro auf insgesamt
17.000,– Euro. Das Landgericht entscheidet (nach Einholung
eines Sachverständigengutachtens bezüglich der behaupteten
Mängel) wie folgt: Die Klageforderung in Höhe von 10.000,–
Euro wird als schlüssig angesehen, deshalb prüft das Gericht
alle Aufrechnungspositionen durch, welche es dann jeweils
bejaht oder verneint. Insgesamt hält das Gericht Aufrech-
nungspositionen in Höhe von 12.000,– Euro für gegeben
und in Höhe von 8.000,– Euro für nicht gegeben. Die Kla-
geerweiterung übersieht das Gericht und weist im Ergebnis
die Klage ab, da „jedenfalls Gegenforderungen in überstei-
gender Höhe bestehen“. Der Kläger legt Berufung ein, der
Beklagte nicht.

2. Die Entscheidung des Landgerichts

Ob die Klageforderung schlüssig war, mag dahin stehen. Das
LG hat dies jedenfalls bejaht und kam nur so überhaupt zur
Prüfung der Aufrechnungsforderungen. Ansonsten wäre die
Klage ohnehin als unbegründet abzuweisen gewesen und
das LG hätte sich mit den Aufrechnungsforderungen über-
haupt nicht befassen müssen und dürfen. Leider hat das LG
aber die Klageerweiterung übersehen, die Entscheidung ist
also offensichtlich unvollständig und somit fehlerhaft. Der
Kläger begehrte eine Entscheidung über seine gesamte Nach-
forderung. Nachdem das LG bekundet hat, dass es die Auf-
rechnungsforderungen in Höhe von insgesamt 12.000,–
Euro für begründet erachtet, rechnet sich der Kläger
natürlich für seine um 5.000,– Euro höhere Gesamtforde-
rung in der Berufung sehr gute Chancen aus.

Richtigerweise hätte das LG aus seiner Sichtweise heraus
mit der Prüfung der Aufrechnungsforderungen des Beklag-
ten nicht fortfahren dürfen, nachdem der erforderliche posi-

tive Betrag von 10.000,– Euro erreicht war, um die Hauptfor-
derung zu Fall zu bringen. Welche Auswirkungen hat nun
eigentlich diese „überschießende“ Entscheidung des LG? Ge-
mäß dem Wortlaut des § 322 Abs. 2 ZPO erwächst die Ent-
scheidung über die Aufrechnung insoweit in Rechtskraft, als
das Gericht die Aufrechnungsforderungen bis zur Höhe der
Hauptforderung für nicht bestehend erachtet. Man könnte
also im Umkehrschluss meinen, die positive Entscheidung,
also die Bejahung der zur Aufrechnung gestellten Forderun-
gen erwachse nicht in Rechtskraft. Dass dem nicht so sein
kann, hat die Rechtsprechung klargestellt, BGH NJW 2002,
900. Denn wenn die Aufrechnung Erfolg hat, wird dadurch
die zur Aufrechnung gestellte Forderung verbraucht, sie er-
lischt, vgl. § 389 BGB. Dieses Erlöschen drückt sich letztlich
in der Rechtskraft aus. Hätte das Gericht im Ausgangsfall
richtigerweise die Klageerweiterung berücksichtigt, hätte es
Aufrechnungsforderungen in Höhe von 12.000,– Euro beja-
hen dürfen und in Höhe von restlichen 5.000,– Euro vernei-
nen dürfen. Bei objektiver Betrachtung hat das LG dem Be-
klagten also Gegenforderungen in Höhe von 3.000,– Euro
zuviel aberkannt. Muss der Beklagte dies so hinnehmen?

3. Berufung

a) Berufung des Klägers
Der Kläger hat Berufung eingelegt, schon allein deshalb, da
das LG die Klageerweiterung völlig übergangen hat. Be-
schwert ist der Kläger offensichtlich in Höhe der vollen
17.000,—Euro, denn von dem eingeklagten Betrag ist ihm
kein einziger Cent zugesprochen worden. Die Berufung des
Klägers hat zwangsläufig zur Folge, dass der Beklagte sich
seines Erfolgs der Aufrechnung (noch) nicht sicher sein
kann, denn hinsichtlich der Aufrechnung ist noch keine
Rechtskraft im Sinne von § 322 Abs. 2 ZPO eingetreten.

b) Berufung des Beklagten
Kommt eine Berufung durch den Beklagten überhaupt in Be-
tracht, d. h. ist er durch das Urteil des Landgerichts über-
haupt beschwert? Sein Antrag in erster Instanz war auf Kla-
geabweisung gerichtet und diese hat er vollumfänglich
erreicht. Warum die Klage abgewiesen wurde, nämlich auf-
grund der durchgreifenden Aufrechnung, ergibt sich letzt-
endlich erst aus den Urteilsgründen, nicht aus dem Tenor.
Nach ständiger Rechtsprechung (vgl. BGH NJW 86, 2703;
BGH NJW 99, 3564) sind zur Ermittlung einer Beschwer der
Partei neben dem rechtskraftfähigen Inhalt der Entscheidung
auch die Entscheidungsgründe heranzuziehen. Eigentlich
entspricht die Urteilsbegründung dem, was der Beklagte be-
gehrte. Seine Aufrechnung war, jedenfalls in der erforderli-
chen Höhe erfolgreich. Folglich ist eine Beschwer des Beklag-
ten, die ihn zur Berufungseinlegung berechtigen würde,
nicht erkennbar. Der Beklagte wird bei realistischer Betrach-
tung auch kaum den Wunsch verspüren, in die Berufung zu
gehen, sondern er wird sehr zufrieden sein mit dem augen-
scheinlich erfreulichen erstinstanzlichen Urteil.

Aber: Nicht übersehen werden darf, dass die Entschei-
dung des Landgerichts, so wie sie sich nach den Gründen
darstellt, sehr wohl auch nachteilig für den Beklagten ist,
auch wenn der Tenor der Entscheidung dies nicht erkennen
lässt. So ist dem Beklagten schließlich ein Teil seiner Gegen-
forderungen in Höhe von 8.000,– Euro aberkannt worden,
und diese Entscheidung ist ja gerade gemäß § 322 Abs. 2
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ZPO rechtskraftfähig. Wird gegen das Urteil des Land-
gerichts durch den Beklagten kein Rechtsmittel eingelegt, er-
wächst diese Entscheidung, die ihm einen Teil der Gegenfor-
derungen aberkennt, zwangsläufig in Rechtskraft. Das
könnte ihm vielleicht egal sein, wenn er einfach froh ist, den
Prozess gewonnen zu haben. Aber leider ist ja das Verfahren
mit der ersten Instanz und dem für den Beklagten obsiegen-
den Urteil noch gar nicht beendet, denn der Gegner ist in
die Berufung gegangen. Die Berufung des Klägers verhindert
den Eintritt der Rechtskraft zu Lasten des Beklagten gerade
nicht, § 528 S. 2 ZPO. Auch in der Berufung würde der Be-
klagte seine Gegenforderungen eigentlich dringend zur Ab-
wehr der Klage benötigen. Sie stehen ihm aber leider nur in-
soweit weiter zur Verfügung, als er den Eintritt der negativen
Rechtskraft verhindern kann, BGH NJW-RR 95, 240 ff.

Dieses Problem, dass das landgerichtliche Urteil für den
Beklagten nicht nur positiv, sondern zugleich auch nachteilig
ist, kann nur der Anwalt erkennen. Was kann der Anwalt
tun bzw. dem Mandanten raten, wenn er das Problem reali-
siert? Eine Berufung kommt ja leider nicht in Betracht. Oder
gibt etwa dieser sich abzeichnende Nachteil dem Beklagten
die erforderliche Beschwer zur Einlegung einer Berufung?
Eine solche Berufung hätte das alleinige Ziel, die teilweise
Aberkennung der Gegenforderungen aus den Urteilsgrün-
den herauszubekommen, nicht aber, die Entscheidung als
solche zu verändern. Eine Berufung kommt nicht zu dem
Zweck in Betracht, lediglich die Begründung der Entschei-
dung oder missliebige Formulierungen auswechseln zu las-
sen, OLG Köln, RPfleger 86, 184. Nicht anders verhielte es
sich hier. Eine eigene Berufung des Beklagten dürfte daher
nicht zulässig sein. Wie kann dem Mandanten also geholfen
werden?

c) Anschlussberufung des Beklagten
Der Beklagte kann zwar keine eigene Berufung einlegen,
aber immerhin eine Anschlussberufung an die Berufung des
Klägers. Eine Anschlussberufung ist letztlich sogar unum-
gänglich, wenn der Beklagte sich auch in der Berufungs-
instanz alle Möglichkeiten offen halten will, dem Vorbringen
des Klägers etwas entgegenzusetzen. In der Berufung ver-
folgt der Kläger seinen vollumfänglichen Antrag über
17.000,– Euro weiter; legt der Beklagte keine Anschlussberu-
fung ein, kann er nicht auf seine in erster Instanz verneinten
Gegenforderungen in Höhe von insgesamt 8.000,– Euro
zurückgreifen, da sie ihm leider rechtskräftig abgeschnitten
sind. Ihm stehen dann nur seine in erster Instanz bejahten
Gegenforderungen über 12.000,– Euro weiter als Verteidi-
gungsmittel zur Verfügung, was natürlich in dem gewählten
Beispiel schon rein rechnerisch nicht ausreichen würde, um
die Klage insgesamt erfolgreich abzuwehren. Legt der Anwalt
also in dieser Situation keine Anschlussberufung ein, schnei-
det er damit endgültig dem Mandanten einen Teil seiner Ver-
teidigungsmöglichkeiten ab.

Ob das Berufungsgericht die in erster Instanz verneinten
Gegenforderungen des Beklagten anders bewertet als das
Vorgericht – nur dann würde sich der anwaltliche Fehler
kausal zu Lasten des Mandanten auswirken – ist in dem Zeit-
punkt natürlich völlig offen, aber jedenfalls besteht diese
Chance zunächst einmal. Und eben diese Chance wird dem
Mandanten von vornherein genommen, wenn die Anschluss-
berufung unterbleibt. Augenscheinlich ist die Anschluss-
berufung kein besonders gängiges prozessuales Instrument,
so dass vielfach der Anwalt gar nicht realisieren wird, dass

eine Anschlussberufung möglich, zulässig und sogar zwin-
gend erforderlich ist.

d) Die Anschlussberufung ist fristgebunden
Wenn der Anwalt die erste Hürde genommen hat, überhaupt
die Notwendigkeit einer Anschlussberufung zu erkennen, be-
steht eine weitere Schwierigkeit darin, dass bei Einlegung der
Anschlussberufung eine Frist einzuhalten ist, § 524 Abs. 2
S. 2 ZPO: Die Anschlussberufung kann nur bis zum Ablauf
der – unverlängerten – Berufungserwiderungsfrist eingelegt
werden. D. h. der Beklagtenvertreter muss die Anschluss-
berufung im Regelfall spätestens mit seinem Berufungserwi-
derungsschriftsatz einlegen und auch begründen, § 524
Abs. 3 S. 1 ZPO, denn im Regelfall wird er die Berufungs-
erwiderungsfrist ausschöpfen. Findet der Anwalt, wie in der
Praxis so oft, innerhalb der ursprünglichen Berufungserwide-
rungsfrist keine Zeit, sich mit der Angelegenheit zu befassen
und beantragt er notgedrungen eine Verlängerung der Erwi-
derungsfrist – er weiß ja in der Regel, dass er diese ohne
große Schwierigkeiten bekommen wird – und stellt er dann
erst innerhalb der verlängerten Erwiderungsfrist fest, dass
eine Anschlussberufung notwendig ist, ist leider die Frist für
die Einlegung einer Anschlussberufung längst abgelaufen.

Theoretisch könnte ein Antrag auf Wiedereinsetzung in
den vorherigen Stand gestellt werden, aber wie sollte dieser
begründet werden? Der Anwalt hat schließlich alle Vorschrif-
ten zu kennen, also auch die Frist für die Anschlussberu-
fung. Eine Fristnotierung bezüglich der Anschlussberufungs-
frist wird logischerweise gar nicht erfolgt sein, nachdem eine
Anschlussberufung bisher gar nicht für notwendig erachtet
worden war. Natürlich könnte der Anwalt rein vorsorglich in
derartigen Fällen immer mit der Berufungserwiderungsfrist
separat auch die Anschlussberufungsfrist eintragen lassen.
Das würde ihm aber nur dann etwas nützen, wenn er sich in
der ursprünglichen Frist auch mit der Sache selbst beschäf-
tigt. Schafft er dies nicht, ist hier für den Mandanten sozusa-
gen „Endstation“.

Nicht anders ist im Ergebnis die Situation für den Man-
danten, wenn der Berufungsführer seine Berufung zurück
nimmt, § 524 Abs. 4 ZPO, denn damit fällt die Anschluss-
berufung in sich zusammen. Der Unterschied liegt nur da-
rin, dass an letzterem den Anwalt kein Verschulden trifft.
Die Rücknahme der Berufung wird in der Regel ein takti-
scher Schachzug der anderen Partei sein, die angesichts der
Anschlussberufung die Aussichten der eigenen Berufung
schwinden sieht oder gar die erstinstanzlich mühsam errun-
gene Entscheidung – zu recht – gefährdet sieht. Die
Rücknahme der Hauptberufung kann der Anwalt nicht ver-
hindern. Insoweit droht also kein Haftungsrisiko. Und was
auch nicht zu übersehen ist: Wenn der Anwalt die erforderli-
che Anschlussberufung nicht erkannt oder nicht fristgerecht
eingelegt hat, kann er sich durchaus damit verteidigen, dass
bei Einlegung der Anschlussberufung mutmaßlich die an-
dere Partei die Hauptberufung zurück genommen hätte. Ob
diese Argumentation Erfolg hat, ist dann letztlich Beweis-
frage.

4. Prozessaufrechnung oder Widerklage?

a) Warum stellt sich die Frage überhaupt?
Die Einsicht, dass der aufrechnende Beklagte seine in erster
Instanz verneinten Gegenforderungen nicht mittels eigen-
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ständiger Berufung zur Überprüfung stellen kann und bei
der Anschlussberufung vom weiteren Verhalten des Gegners
abhängig ist, kann nicht so recht zufrieden stellen. Schließ-
lich liefe dies darauf hinaus, dass jede Prozessaufrechnung
das erhebliche Risiko beinhaltet, ohne Not durch ausschließ-
liche Entscheidung einer Tatsacheninstanz Gegenforderun-
gen rechtskräftig zu verlieren, ohne daraus unmittelbar in
diesem Verfahren Vorteile zu ziehen. Der Vorteil des Pro-
zessgewinns wird schließlich bereits durch diejenigen Ge-
genforderungen erreicht, die das Gericht für begründet er-
achtet. Als häufig brauchbare Alternative bietet sich die
Widerklage an. Kommt eine Widerklage im konkreten Fall
genauso in Betracht wie eine Prozessaufrechnung, wird der
Anwalt dem Mandanten die Vor- und Nachteile beider
Möglichkeiten aufzeigen müssen, um dann eine Entschei-
dung des Mandanten über das Vorgehen herbei zu führen.

b) Wesentliche Unterschiede und Gemeinsamkeiten
Die Prozessaufrechnung, wenn auch in vielen Fällen ein
probates Mittel für den Beklagten, den Prozess für sich zu
entscheiden, ist technisch gesehen lediglich ein Verteidi-
gungsmittel im Sinne von §§ 282, 296 ZPO, dessen vordring-
lichster Zweck die völlige oder teilweise Abwehr der Klage
ist. Die Widerklage ist demgegenüber ein Angriffsmittel,
eben eine „echte“ Klage, zur Durchsetzung der eigenen Ge-
genforderung. Insbesondere löst die Widerklage einen Ge-
richtskostenvorschuss aus, die Prozessaufrechnung dagegen
nicht. Das mag je nach Wert der Gegenforderung für den Be-
klagten durchaus ein gewichtiges Entscheidungskriterium
sein. Durch eine Prozessaufrechnung wird, sofern über sie
zu entscheiden ist, der Streitwert genauso erhöht wie durch
eine Widerklage, § 45 GKG.

Der entscheidende Vorteil einer Widerklage ist jedoch,
dass bezüglich einer den Wert der Forderung übersteigenden
Gegenforderung immer eine Entscheidung über die gesamte
Gegenforderung erreicht wird, und insbesondere auch eigen-
ständig durch die Instanzen weiter verfolgt werden kann. Bei
der Prozessaufrechnung hängt das weitere Schicksal im we-
sentlichen vom Verhalten des Klägers ab und letztlich, wie
der Beispielsfall zeigt, auch davon, wie „gut“ oder wie
„schlecht“ die Eingangsinstanz entscheidet. Natürlich
kommt eine Widerklage überhaupt immer nur in den Gren-
zen des § 33 ZPO in Frage, insbesondere ist ein Zusammen-
hang zwischen Klage und Widerklage erforderlich. Im vorlie-
genden Fall wäre diese Voraussetzung jedenfalls erfüllt
gewesen. Eine Widerklage hätte sich hier allein schon wegen
des übersteigenden Wertes der Mängelgewährleistungs-
ansprüche empfohlen. Zugleich wäre man mit einer Wider-
klage auch dem Problem der fehlenden eigenständigen Beru-
fungsmöglichkeit in der oben geschilderten Konstellation
entgangen. Denn wird die Widerklage in erster Instanz auch
nur teilweise abgewiesen, hat der Widerkläger immer eine ei-
gene Beschwer, die ihn grundsätzlich zur Berufung berech-
tigt. Dieser erhebliche Vorteil der Widerklage sollte grund-
sätzlich, wenn sonst alle Voraussetzungen einer Widerklage
gegeben sind, bedacht werden, bevor auf die Klage reagiert
wird.

c) Rechtshängigkeit
Schließlich unterscheiden sich Prozessaufrechnung und Wi-
derklage auch bezüglich der Frage der Rechtshängigkeit.
Eine Klage wird mit Erhebung rechtshängig. Was das bedeu-
tet, ist §§ 261, 262 ZPO zu entnehmen. So kann insbesondere

während bestehender Rechtshängigkeit die Streitsache nicht
anderweitig anhängig gemacht werden, § 261 Abs. 3 Ziff. 1
ZPO. Das gilt so alles natürlich auch für die Widerklage. Der
Widerkläger kann also seine Gegenforderung, hinsichtlich
derer die Widerklage rechtshängig ist, in anderen Verfahren
mit dem gleichen Gegner nicht mehrfach zur Widerklage be-
nutzen. Auch Widerklage und aktive Klage hinsichtlich der
gleichen Forderung schließen sich zwangsläufig aus. Anders
ist es bei der Prozessaufrechnung. Durch die Erklärung der
Aufrechnung tritt keine Rechtshängigkeit der Gegenforde-
rung ein. Insbesondere § 261 Abs. 3 Ziff. 1 ZPO gilt also
nicht, BGH NJW-RR 2004, 1000. Das bedeutet praktisch,
dass eine bereits rechtshängige Forderung in einem anderen
Prozess zur Aufrechnung benutzt werden kann, BGH NJW
1999, 1179, 1180. Genauso kann mit ein und derselben For-
derung in mehreren Verfahren parallel aufgerechnet werden,
BGH NJW-RR 2004, 1000.

Um hier allerdings zu vermeiden, dass divergierende Ent-
scheidungen ergehen – das eine Gericht hält die Aufrech-
nung für begründet, das andere nicht – wird es erforderlich
sein, die weiteren Verfahren gemäß § 148 ZPO auszusetzen
und zunächst nur eines zu Ende zu führen. Hinsichtlich ei-
ner Entscheidung über die Aufrechnungsforderung(en) gilt
dann natürlich wiederum § 322 Abs. 2 ZPO. Die Gegenforde-
rung kann also zwar mehrfach zur Aufrechnung benutzt
werden, sie kann aber natürlich letzten Endes nicht mehr-
fach materiellrechtlich verbraucht werden, sonst wäre der
Aufrechnende ungleich besser gestellt gegenüber jedem, der
seine Forderung aktiv oder mittels Widerklage einklagt. Im
Ergebnis stellt sich also die mehrfache Verwendungsmö-
glichkeit der Aufrechnungsforderung gegenüber der Wider-
klage nicht als vorteilhaft dar.
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Anwaltsrecht

Sachlichkeitsgebot gebietet
nicht immer Sachlichkeit
GG Art. 12 Abs. 1, Art. 5 Abs. 1; BRAO § 43 a Abs. 3; StGB § 186

Herabsetzende Äußerungen eines Rechtsanwalts im Zusammen-
hang mit seiner Berufsausübung (hier: der Vorwurf des Verbre-
chens der Erpressung als Antwort auf die unsubstantiierte
Geltendmachung einer Forderung wegen eines Straßenverkehrs-
delikts) können nur Anlass für berufsrechtliche Maßnahmen
sein, wenn besondere Umstände hinzutreten (hier im Ergebnis
verneint).

BVerfG (2. Kammer des Ersten Senats), Beschl. v. 15.4.2008 – 1 BvR 1793/07

Aus den Gründen: Der Beschwerdeführer, ein Rechtsanwalt, wen-
det sich gegen eine ihm wegen der Verletzung des Sachlichkeits-
gebots erteilte berufsrechtliche Rüge.

I. 1. Der spätere Mandant des Beschwerdeführers war durch
Schreiben eines Rechtsanwalts zur Zahlung eines Schmerzens-
geldes in Höhe von 2.500 E an dessen Auftraggeber aufgefor-
dert worden, weil er – nachdem er sich „in Rambomanier“ im
Straßenverkehr bewegt habe – den Anspruchsteller „mit
Schimpfwörtern grundlos beleidigt, bedroht und tätlich ange-
griffen“ und „nach diesseitigem Dafürhalten ... den Straftat-
bestand der Gefährdung des Straßenverkehrs (§ 315 c des Straf-
gesetzbuchs 5StGB>) verwirklicht“ habe. Bei der zuständigen
Staatsanwaltschaft sei bereits Strafanzeige erstattet, der Man-
dant werde in dem „zu führenden Verfahren ... als Nebenkläger
auftreten“. Der Beschwerdeführer meldete sich für seinen Man-
danten und widersprach dieser Sachverhaltsschilderung. Er
wies die geltend gemachten Ansprüche zurück und schrieb
dem gegnerischen Rechtsanwalt, der Anspruchsteller habe
„sich durch die Geltendmachung einer fingierten Forderung
über 2.500 E wegen eines Verbrechens der Erpressung strafbar
gemacht“. Er werde „deswegen ... noch von der Staatsanwalt-
schaft hören“.

Die Rechtsanwaltskammer erteilte dem Beschwerdeführer
eine Rüge. Die vom Beschwerdeführer aufgestellte Tatsachenbe-
hauptung, der Anspruchsteller habe sich eines Verbrechens der
Erpressung strafbar gemacht, verstoße gegen das Sachlichkeits-
gebot aus § 43 a Abs. 3 der Bundesrechtsanwaltsordnung
(BRAO). Beleidigungsstraftaten seien immer auch eine berufs-
rechtliche Pflichtwidrigkeit. Hier liege eine üble Nachrede
(§ 186 StGB) vor; denn der Beschwerdeführer habe mit der ge-
nannten Tatsachenbehauptung gegenüber dem Anspruchsteller
eine nicht erweislich wahre Tatsache behauptet, die geeignet
sei, denselben verächtlich zu machen oder in der öffentlichen
Meinung herabzuwürdigen.

Nachdem der Einspruch des Beschwerdeführers ohne Erfolg
geblieben war, wies das Anwaltsgericht auch seinen Antrag auf
gerichtliche Entscheidung zurück. Dabei legte das Anwalts-
gericht nicht wie die Rechtsanwaltskamrner eine strafbare üble
Nachrede des Beschwerdeführers zugrunde, sondern hielt für
entscheidend, dass der Anspruchsteller und dessen Rechts-
anwalt dem Beschwerdeführer keinen Anlass zu der unsachli-
chen Äußerung gegeben hätten.

2. Mit der gegen die Bescheide der Rechtsanwaltskammer
und gegen den Beschluss des Anwaltsgerichts gerichteten Ver-
fassungsbeschwerde rügt der Beschwerdeführer die Verletzung
seiner Rechte aus Art. 2 Abs. 1; Art. 3 Abs. 1 und Art. 12 Abs. 1
GG.

Die ihm erteilte Rüge berücksichtige nicht, dass die Gegen-
seite seinem Mandanten schwere unbewiesene Straftaten wie
ein Vergehen nach § 315 c StGB, zweimaliges Zufahren auf Per-
sonen mit rasender Geschwindigkeit und einen tätlichen An-

griff in „Rambomanier“ vorgeworfen und damit einen Erst-
schlag ausgeübt habe. Wer in dieser massiven Weise einen
anderen als Straftäter hinstelle, könne nicht erwarten, dass er
selbst mit Samthandschuhen angefasst werde.

3. Zu der Verfassungsbeschwerde haben die Bundesrechts-
anwaltskammer, die Gegnerin des Ausgangsverfahrens und der
Deutsche Anwaltverein Stellung genommen.

II. Die Kammer nimmt die Verfassungsbeschwerde zur Ent-
scheidung an und gibt ihr statt, weil dies zur Durchsetzung des
Grundrechts des Beschwerdeführers aus Art. 12 Abs. 1 GG an-
gezeigt ist (§ 93 a Abs. 2 Buchstabe b BVerfGG). Auch die wei-
teren Voraussetzungen des § 93 c Abs. 1 Satz 1 BVerfGG liegen
vor. Das Bundesverfassungsgericht hat die für die Entschei-
dung maßgeblichen verfassungsrechtlichen Fragen bereits ent-
schieden. Die Verfassungsbeschwerde ist offensichtlich begrün-
det. Die angegriffenen Entscheidungen verletzen den
Beschwerdeführer in seinem Grundrecht aus Art. 12 Abs. 1
GG.

1. Eingriffe in die Berufsfreiheit, die – wie die dem Be-
schwerdeführer erteilte Rüge – auf das Sachlichkeitsgebot
gestützt werden, können vor Art. 12 GG nur dann Bestand ha-
ben, wenn sie sich durch vernünftige Gründe des Gemeinwohls
rechtfertigen lassen, dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit
genügen und sich zudem auch innerhalb der vom Grundrecht
der Meinungsfreiheit gezogenen Grenzen halten (vgl. BVerfGE
76, 171 5191 f.>; BVerfG, Beschluss der 2. Kammer des Ersten
Senats vom 10. Juli 1996 – 1 BvR 873/94 –, NJW 1996, S. 3268).

2. Grundlage der gegenständlichen Rüge ist § 43 a Abs. 3
BRAO, wonach es dem Rechtsanwalt untersagt ist, sich bei sei-
ner Berufsausübung unsachlich zu verhalten. Unsachlich ist
nach Satz 2 dieser Norm insbesondere die bewusste Verbrei-
tung von Unwahrheiten oder solcher herabsetzender Äußerun-
gen, zu deren andere Beteiligte oder der Verfahrensablauf kei-
nen Anlass gegeben haben. Diese Regelung entspricht dem,
was zur Aufrechterhaltung einer funktionsfähigen Rechtspflege
unerlässlich ist, und ist daher verfassungsrechtlich nicht zu be-
anstanden (vgl. BVerfGE 76, 171 5193>).

3. Allerdings ist die wertsetzende Bedeutung der Grund-
rechte auch auf der Rechtsanwendungsebene zu gewährleisten.
Hierzu müssen die Fachgerichte der Bedeutung und Tragweite
der Grundrechte Rechnung tragen, wenn im Zuge der Anwen-
dung verfassungsrechtlich unbedenklicher Normen grundrecht-
lich geschützte Positionen berührt werden (vgl. BVerfGE 7, 198
5205 ff.>; stRspr). Auslegung und Anwendung des einfachen
Rechts sind zwar vornehmlich Aufgabe der Fachgerichte, sie
werden jedoch vom Bundesverfassungsgericht – neben Ver-
stößen gegen das Willkürverbot – darauf überprüft, ob sie Feh-
ler enthalten, die auf einer grundsätzlich unrichtigen Anschau-
ung von der Bedeutung der betroffenen Grundrechte,
insbesondere vom Umfang ihres Schutzbereichs, beruhen. Das
ist der Fall, wenn die von den Fachgerichten vorgenommene
Auslegung der Norm die Tragweite der Grundrechte nicht hin-
reichend berücksichtigt oder im Ergebnis zu einer unverhält-
nismäßigen Beschränkung der grundrechtlichen Freiheit führt
(vgi. BVerfGE 18, 85 592 f., 96>; 97, 12 527>; stRspr). Um
dies zu vermeiden, ist in der Regel eine im Rahmen der gesetz-
lichen Tatbestandsmerkmale vorzunehmende Abwägung zwi-
schen der Bedeutung des eingeschränkten Grundrechts und
der Schwere seiner Beeinträchtigung einerseits und der Bedeu-
tung des von dem angewandten Gesetz geschützten Rechtsguts
und der Schwere seiner Beeinträchtigung durch die Grund-
rechtsausübung andererseits erforderlich. Dabei haben die Ge-
richte beide Positionen hinreichend zu berücksichtigen und in
ein Verhältnis zu bringen, das ihnen angemessen Rechnung
trägt. Ein Grundrechtsverstoß, den das Bundesverfassungs-
gericht zu korrigieren hat, liegt insbesondere dann vor, wenn
das Fachgericht den grundrechtlichen Einfluss überhaupt nicht
berücksichtigt oder unzutreffend eingeschätzt hat und die Ent-
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scheidung auf der Verkennung des Grundrechtseinflusses be-
ruht (vgl. BVerfGE 95, 28 537>; 97, 391 5401>).

So liegt es hier. Die angegriffenen Entscheidungen werden
dem Maßstab des Art. 12 Abs. 1 GG in Verbindung mit Art. 5
Abs. 1 GG nicht gerecht. Die Tragweite der Berufsausübungs-
freiheit ist nicht ausreichend beachtet und die grundrechtliche
Freiheit des Beschwerdeführers unverhältnismäßig beschränkt
worden.

a) Die Ansicht der Rechtsanwaltskammer, die Äußerung des
Beschwerdeführers sei unsachlich im Sinne von § 43 a Abs. 3
BRAO, weil der Beschwerdeführer eine nicht erweislich wahre,
den Anspruchsteller verächtlich machende oder in der öffentli-
chen Meinung herabsetzende Tatsache behauptet und damit
den Tatbestand der üblen Nachrede gemäß § 186 StGB verwirk-
licht habe, ist verfassungsrechtlich zu beanstanden, weil die
Rechtsanwaltskammer nicht berücksichtigt habe, ob die Äuße-
rung des Beschwerdeführers in Wahrnehmung berechtigter In-
teressen erfolgte.

aa) Es erscheint bereits zweifelhaft, ob die Auffassung der
Rechtsanwaltskammer, die Erklärung des Beschwerdeführers,
der Anspruchsteller habe sich „durch die Geltendmachung ei-
ner fingierten Forderung wegen eines Verbrechens der Erpres-
sung strafbar gemacht“, stelle eine Tatsachenbehauptung dar,
den durch Art. 5 Abs. 1 GG gebotenen Anforderungen an die
Deutung umstrittener Äußerungen genügen kann, Dieser Ein-
ordnung liegt nämlich die isolierte Betrachtung eines bestimm-
ten Äußerungsteils zugrunde, die den verfassungsrechtlichen
Maßgaben für eine zuverlässige Sinnermittlung regelmäßig
nicht gerecht wird (vgl. BVerfGE 93, 266 5295>).

bb) Aber selbst wenn eine Tatsachenbehauptung angenom-
men wird, tragen die angegriffenen Bescheide der Rechts-
anwaltskammer der grundrechtlich gewährleisteten Freiheit der
Berufsausübung (Art. 12 Abs. 1 GG) nicht hinreichend Rech-
nung. Ein Verhalten, das einen Beleidigungstatbestand erfüllt,
kann nur dann als Verletzung beruflicher Pflichten beanstandet
werden, wenn es nicht in Wahrnehmung berechtigter Interes-
sen erfolgt ist (vgl, BVerfGE 76, 171 5193>). Im Rahmen der
Prüfung der Wahrnehmung berechtigter Interessen ist eine
fallbezogene Abwägung zwischen den Grundrechten der Be-
rufsfreiheit – gegebenenfalls unter Einbeziehung auch der Mei-
nungsfreiheit – und den Rechtsgütern, deren Schutz die ein-
schränkende Norm bezweckt, verfassungsrechtlich geboten
(vgl. BVerfG, Beschluss der 1. Kammer des Ersten Senats vom
14. Februar 2000 – 1 BvR 390/95 –, NJW 2000, S. 3413
53415>). Für das Strafrecht wird eine solche Abwägung durch
§ 193 StGB ermöglicht, wonach Äußerungen, die zur Ausfüh-
rung oder Verteidigung von Rechten oder zur Wahrnehmung
berechtigter Interessen gemacht werden, nur insofern strafbar
sind, als das Vorhandensein einer Beleidigung aus der Form
der Äußerung oder aus den Umständen, unter welchen sie ge-
schah, hervorgeht. Eine herabsetzende Äußerung nimmt dann
den Charakter einer Formalbeleidigung oder Schmähkritik an,
wenn in ihr nicht mehr die Auseinandersetzung in der Sache,
sondern die Diffamierung der Person im Vordergrund steht.
Sie muss jenseits auch polemischer und überspitzter Kritik in
der Herabsetzung der Person, die gleichsam an den Pranger ge-
stellt wird, bestehen (vgl. BVerfGE 82, 272 5284>).

Die Rechtsanwaltskammer hat sich in den angegriffenen Be-
scheiden nicht damit auseinandergesetzt, inwieweit im Vorwurf
der Erpressung eine Formalbeleidigung oder Schmähkritik lie-
gen kann. Für eine Abwägung der Berufsausübungsfreiheit ei-
nerseits und dem Schutz der persönlichen Ehre sowie den Be-
langen einer funktionierenden Rechtspflege andererseits lassen
sich weder dem Rügebescheid noch der Einspruchsentschei-
dung Hinweise entnehmen, obwohl vieles für das Vorliegen
dieses Rechtfertigungsgrundes spricht. Er ist zumindest in Er-
wägung zu ziehen, wenn sich ein Rechtsanwalt – wie hier – im
Rahmen der Zurückweisung einer geltend gemachten Forde-

rung für seinen Mandanten äußert. Die in den Entscheidungen
der Rechtsanwaltskammer unterbliebene Abwägung zwischen
namentlich dem Grundrecht der Berufsfreiheit und den
Rechtsgütern, deren Schutz die einschränkende Norm be-
zweckt, widerspricht den verfassungsrechtlichen Anforderun-
gen.

b) Auch die Entscheidung des Anwaltsgerichts berücksich-
tigt nicht hinreichend die Berufsfreiheit des Beschwer-
deführers. Das Anwaltsgericht hat den Antrag auf gerichtliche
Entscheidung zurückgewiesen, weil der Anspruchsteller und
dessen Rechtsanwalt – auch wenn der Vorgang anders beurteilt
werden könnte, als von diesen behauptet – dem Beschwer-
deführer keinen Anlass zu einer herabsetzenden Äußerung ge-
geben hätten.

Mit Blick auf die Berufsfreiheit können herabsetzende Äu-
ßerungen, die ein Rechtsanwait im Zusammenhang mit seiner
Berufsausübung und der dabei zulässigen Kritik abgibt, nur
dann Anlass für berufsrechtliche Maßnahmen sein, wenn be-
sondere Umstände hinzutreten. Dies ist der Fall, wenn die Her-
absetzungen nach Inhalt und Form als strafbare Beleidigungen
zu beurteilen sind, ohne durch die Wahrnehmung berechtigter
Interessen gedeckt zu sein. Darüber hinaus ist das Sachlich-
keitsgebot dann verletzt, wenn ein Rechtsanwalt unprofessio-
nell handelt, indem er entweder bewusst Unwahrheiten verbrei-
tet oder eine rechtliche Auseinandersetzung durch neben der
Sache liegende Herabsetzungen belastet, zu denen andere Be-
teiligte oder der Verfahrensverlauf keinen Anlass gegeben
haben (vgl. BVerfGE76, 171 5193>).

Daran gemessen tragen Auslegung und Anwendung des
Sachlichkeitsgebots durch das Anwaltsgericht der Berufsfreiheit
des Beschwerdeführers nicht hinreichend Rechnung. Das An-
waltsgericht hat nicht festgestellt, dass die Äußerung des Be-
schwerdeführers einen Straftatbestand insbesondere in Gestalt
einer Formalbeleidigung erfüllt habe. Vielmehr wird zur Be-
gründung der Berufswidrigkeit nur darauf verwiesen, dass die
Gegenseite zu einer Antwort wie im Schreiben des Beschwer-
deführers keinen Anlass gegeben habe. Keine Feststellungen
trifft das Anwaltsgericht jedoch dazu, dass diese Reaktion auch
eine neben der Sache liegende Herabsetzung darstellen soll.
Damit bleibt außer Acht, dass die Äußerung des Beschwer-
deführers inhaltlich und zeitlich in direktem Zusammenhang
mit der Schmerzensgeldforderung erfolgte, die die Gegenseite
zwar mit nachdrücklichen Formulierungen („Rambomanier“,
„mit Schimpfwörtern grundlos beleidigt, bedroht und tätlich
angegriffen“, „nach diesseitigem Dafürhalten ... den Straftat-
bestand der Gefährdung des Straßenverkehrs ... verwirklicht“),
jedoch ohne Schilderung eines konkreten Geschehens geltend
gemacht hatte. Hierauf hat der Beschwerdeführer in vergleich-
bar pauschaler und massiver Weise geantwortet. Die Bundes-
rechtsanwaltskammer hat in ihrer Stellungnahme zutreffend
darauf hingewiesen, dass sich die gleichermaßen grobe Reak-
tion des Beschwerdeführers sprachlich und instrumental auf
der von der Gegenseite vorgegebenen Ebene bewegte.

Eine neben der Sache liegende Herabsetzung, deren Unter-
bindung im Lichte von Art. 12 Abs. 1 GG und unter Berücksich-
tigung von Art. 5 Abs. 1 GG verfassungsrechtlich gerechtfertigt
wäre, kann darin nicht gesehen werden. Rechtsanwälte nehmen
im freiheitlichen Rechtsstaat als berufene Berater und Vertreter
der Rechtsuchenden neben Richtern und Staatsanwälten eine
eigenständige wichtige Funktion in rechtlichen Auseinanderset-
zungen wahr. Der Rechtsanwalt soll als Organ der Rechtspflege
zu einer sachgerechten Entscheidung beitragen und das Ge-
richt – ebenso Staatsanwaltschaft oder Behörden – vor Fehlent-
scheidungen bewahren (vgl. BVerfGE 76, 171 5192>). Die
Wahrnehmung dieser Aufgaben erlaubt es dem Anwalt –
ebenso wie dem Richter – nicht, immer so schonend mit den
Verfahrensbeteiligten umzugehen, dass diese sich nicht in ih-
rer Persönlichkeit beeinträchtigt fühlen. Der Rechtsanwalt darf
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daher auch starke, eindringliche Ausdrücke und sinnfällige
Schlagworte benutzen. Es ist nicht entscheidend, ob der Rechts-
anwalt seine Kritik auch anders hätte formulieren können (vgl.
BVerfGE 76, 171 5192>). Wie der Rechtsanwalt die ihm anver-
trauten Mandanteninteressen vertritt, ist seiner freien Berufs-
ausübung überlassen. Sein Mandant kann hierauf mit entspre-
chenden Vorgaben einwirken oder sich ein eigenes Urteil über
die Zweckmäßigkeit des von ihm bevollmächtigten Rechts-
anwalts bilden und entsprechend reagieren.

4. Die angegriffenen Entscheidungen beruhen auf diesen
verfassungsrechtlichen Defiziten. Es ist nicht ausgeschlossen,
dass die Rechtsanwaltskammer und das Anwaltsgericht unter
Berücksichtigung der Bedeutung und Tragweite insbesondere
des Grundrechts der Berufsfreiheit zu einem anderen Ergebnis
gekommen wären. Die angegriffenen Entscheidungen sind da-
her aufzuheben und das Verfahren ist an das Anwaltsgericht
zurückzuverweisen, das nur noch über die Kosten zu befinden
hat (vgl. BVerfGE 84, 1 53 f.>).

5. Die Entscheidung über die Auslagenerstattung folgt aus
§ 34 a Abs. 2 BVerfGG.

Anmerkung der Redaktion: Die Entscheidung ist lesenswert. Sie
belegt wieder einmal mehr, dass das Bundesverfassungsgericht
die anwaltliche Berufsfreiheit hoch hält – und Rügen der Rechts-
anwaltskammer bei herabsetzenden Äußerungen nicht schlicht
auf einen Verstoß gegen das Sachlichkeitsgebot des § 43 a Abs. 3
Satz 1 BRAO gestützt werden können. In diesem konkreten Fall
ist die 2. Kammer des Ersten Senats des Bundesverfassungs-
gerichts davon ausgegangen, dass die herabsetzende Äußerung in
Wahrnehmung berechtigter Interessen erfolgt sei. Nicht ent-
scheidend sei, dass der Anwalt seine Kritik auch anders (sprich
zurückhaltender) hätte formulieren können. Allerdings sollten
Anwältinnen und Anwälte nicht stets auf die Hilfe des Bundesver-
fassungsgerichts vertrauen. Dem Beschluss liegt eine Einzelabwä-
gung zugrunde, die auch anders ausgehen hätte können (so in
der Stellungnahme des Deutschen Anwaltvereins durch den Ver-
fassungsrechtsausschuss vom November 2007).

Damit bleibt als Fazit: Herabsetzende Äußerungen führen
nur dann zu berufsrechtlichen Maßnahmen,
9 wenn die Herabsetzungen nach Inhalt und Form als strafbare
Beleidigungen zu beurteilen sind, ohne durch die Wahrnehmung
berechtigter Interessen gedeckt zu sein,
9 wenn der Anwalt bewusst Unwahrheiten verbreitet (§ 43 a
Abs. 3 Satz 2 Var. 1 BRAO) oder
9 der Anwalt eine rechtliche Auseinandersetzung durch neben
der Sache liegende Herabsetzungen belastet, zu denen andere Be-
teiligte oder der Verfahrensverlauf keinen Anlass gegeben haben
(§ 43 a Abs. 3 Satz 2 Var. 2 BRAO).

Fachanwalt: Fachgespräch bei
unzureichender Fallliste
FAO §§ 7, 9

a) Bei der Auswahl der Themen für das Fachgespräch steht dem
Ausschuss ein Beurteilungsspielraum zu. Überprüft werden kann
nur, ob sich die Themen des Fachgesprächs in dem zulässigen
stofflichen Rahmen halten, zur Ermittlung der Kenntnisse geeig-
net sind, dem Zweck des Gesprächs dienen und ob das Verfahren
im Übrigen beachtet ist.

b) Genügen die praktischen Nachweise den Anforderungen des
§ 5 FAO nicht, können die Themen aus dem gesamten nicht
durch Fallbearbeitungen abgedeckten für die jeweilige Fachan-
waltsbezeichnung in den §§ 8 bis 14k FAO vorgesehenen Stoff ge-
wählt werden; für die durch Fallbearbeitungen abgedeckten Berei-
che gilt das nur, wenn sich Zweifel ergeben.
(Fortführung von Senat, Beschl. v. 7. März 2005, AnwZ (B) 11/04,
NJW 2005, 2082)
BGH, Beschl. v. 25.2.2008 – AnwZ (B) 14/07

Aus den Gründen: I. Der Antragsteller ist seit dem 19. Januar
1990 im Bezirk der Antragsgegnerin zur Rechtsanwaltschaft zuge-
lassen. Er beantragte am 3. September 2003 bei der Antragsgegne-
rin, ihm die Befugnis zu verleihen, die Fachanwaltsbezeichnung
„Fachanwalt für Steuerrecht“ zu führen, und legte dazu am 27.
Oktober 2004 zwei Zertifikate der Deutsche Anwalt Akademie aus
dem Jahre 2001 und eine Fallliste mit 50 Eintragungen vor. Diese
ergänzte er auf Beanstandung der Antragsgegnerin am 16. Fe-
bruar 2005. Aufgrund des Ergebnisses eines Fachgesprächs am 5.
September 2005 empfahl der zuständige Ausschuss der Antrags-
gegnerin die Zurückweisung des Antrags, die die Antragsgegne-
rin am 17. November 2005 aussprach. Die Fallliste genüge als Pra-
xisnachweis nicht; in dem Fachgespräch habe der Antragsteller
die erforderlichen Kenntnisse und Erfahrungen nicht nachgewie-
sen. Seinen Antrag auf gerichtliche Entscheidung hat der An-
waltsgerichtshof zurückgewiesen. Dagegen wendet sich der An-
tragsteller mit der von dem Anwaltsgerichtshof zugelassenen
sofortigen Be-schwerde, deren Zurückweisung die Antragsgegne-
rin beantragt.

II. Das nach § 223 Abs. 3 Satz 1 BRAO statthafte und auch
sonst zulässige Rechtsmittel ist unbegründet. Die Zurückwei-
sung seines Antrags auf Verleihung der Befugnis zur Führung
der beantragten Fachanwaltsbezeichnung „Fachanwalt für Steu-
errecht“ durch die Antragsgegnerin ist rechtmäßig und verletzt
den Antragsteller nicht in seinen Rechten. Er erfüllt die Vo-
raussetzungen für die Verleihung dieser Fachanwaltsbezeich-
nung nicht.

1. Die Verleihung der Befugnis zur Führung der Fachanwalts-
bezeichnung „Fachanwalt für Steuerrecht“ setzt nach § 43 c
Abs. 1, § 59 b Abs. 2 Nr. 2 Buchstabe b BRAO i. V. m. § 1 Satz 1, § 2
Abs. 1 FAO besondere theoretische Kenntnisse in den in § 9 FAO
bezeichneten Einzelbereichen und praktische Erfahrung voraus.
Dazu muss der Antragsteller nach § 5 Satz 1 Buchstabe b FAO
mindestens 50 Fälle aus diesen Bereichen persönlich und wei-
sungsfrei bearbeitet haben. Dabei müssen nach § 5 Satz 1 Buch-
stabe b Satz 2 FAO jeweils mindestens fünf Fälle mindestens drei
der in § 9 Nr. 3 FAO bezeichneten Steuerarten erfassen. Mindes-
tens zehn Fälle müssen rechtsförmliche Verfahren (Ein-spruchs-
und Klageverfahren) sein.

2. Der Antragsteller hat die danach erforderlichen theoreti-
schen Fähigkeiten nachgewiesen. Er hat zwar seinen Antrag
nicht in demselben Jahr gestellt, in dem der Lehrgang endete.
Das führte aber nicht dazu, dass er zusätzlich noch einen Fort-
bildungsnachweis nach § 4 Abs. 2 FAO in der seit dem 1. Ja-
nuar 2007 geltenden Fassung (des Beschlusses der 6. Sitzung
der 3. Satzungsversammlung bei der Bundesrechtsanwaltskam-
mer vom 3. April 2006, BRAK-Mitt. 2006, 168) zu erbringen

MN Rechtsprechung

Anwaltsrecht AnwBl 6 / 2008 465



hatte. Denn für die Bescheidung seines Antrags gilt nach § 16
Abs. 1 FAO in der vorgenannten Fassung noch das bis dahin
maßgebliche Recht, das dieses Erfordernis nicht vorsah.

3. Der Antragsteller hat aber die erforderlichen praktischen
Erfahrungen nicht nachgewiesen. Er hat zwar eine Fallliste vor-
gelegt, die in ihrer ergänzten Fassung 51 Fälle aufwies. Dieser
Fallliste fehlte aber die in § 5 Satz 1 Buchstabe b FAO gefor-
derte Spezifikation. Die Vorschrift verlangt die Bearbeitung von
jeweils mindestens fünf Fällen in mindestens drei der in § 9
Nr. 3 FAO genannten Steuerarten. Dieses Quorum erreicht
auch die ergänzte Fallliste des Antragstellers nur in zwei Steu-
erarten, nämlich bei der Umsatzsteuer mit 20 Fallbearbeitun-
gen und bei der Lohn- und Einkommensteuer mit 16 Fallbear-
beitungen. In den anderen Steuerarten wird das Quorum
dagegen nicht erreicht. Im Bereich der Körperschaftsteuer weist
die Liste lediglich vier Fallbearbeitungen aus, im Bereich der
Gewerbesteuer zwei und in dem – in § 9 Nr. 3 FAO nicht ge-
nannten – Bereich der Kraftfahrzeugsteuer ebenfalls nur zwei
Fallbearbeitungen. Das genügt den Anforderungen nicht.

4. Der Antragsteller hat die erforderlichen Kenntnisse und
Erfahrungen auch nicht in dem Fachgespräch nachgewiesen.

a) Die Antragsgegnerin durfte das Fachgespräch anordnen.
Eine solche Anordnung wäre zwar, worauf der Antragsteller zu
Recht hinweist, nicht zulässig, wenn die erforderlichen prakti-
schen Erfahrungen in einer den Anforderungen des § 5 FAO
genügenden Fallliste nachgewiesen sind (Senat, Beschl. v. 7.
März 2005, AnwZ (B) 11/04, NJW 2005, 2082, 2083; Beschl. v.
6. März 2006, AnwZ (B) 36/05, NJW 2006, 1513, 1515, insoweit
in BGHZ 166, 292 nicht abgedruckt). Gerade das ist hier aber
nicht der Fall. Die Antragsgegnerin war deshalb berechtigt,
dem Antragsteller die Möglichkeit zu geben, die erforderlichen
Kenntnisse und Erfahrungen in einem Fachgespräch nach-
zuweisen.

b) Die Bestimmung des Gegenstands des Fachgesprächs
durch den zuständigen Fachausschuss der Antragsgegnerin ist
rechtlich nicht zu beanstanden.

aa) Der zuständige Fachausschuss der Antragsgegnerin hat
dem Antragsteller als Gegenstand des Fachgesprächs die The-
men „allgemeines Verfahrensrecht, Außensteuerrecht, Umsatz-
steuer, Buchführung und Bilanzen“ genannt. Diese Auswahl ist
im gerichtlichen Verfahren nur eingeschränkt überprüfbar. Das
Fachgespräch hat zwar nicht den Zweck, die Kenntnisse und
Erfahrungen wie in einer mündlichen Prüfung festzustellen; es
dient lediglich dazu, die bei der Prüfung der Nachweise nach
§ 6 FAO festgestellten Defizite auszugleichen (Senat, Beschl. v.
6. März 2006, AnwZ (B) 36/05, aaO). In diesem Rahmen lässt
sich der Gegenstand des Fachgesprächs nur im Rahmen einer
dem zuständigen Fachausschuss der Rechtsanwaltskammer
übertragenen fachlichen Wertung bestimmen. Diese Wertung
ist, ähnlich wie die Bestimmung des Prüfungsstoffs einer
mündlichen oder schriftlichen Prüfung (dazu: BVerwGE 51,
331, 338 f.), nur einer eingeschränkten gerichtlichen Überprü-
fung zugänglich. Überprüft werden kann, wie bei Prüfungen
im Allgemeinen, nur, ob sich die Themen des Fachgesprächs in
dem zulässigen stofflichen Rahmen halten (BVerwG NJW 1998,
323, 327 – für Prüfung zum vereidigten Buchprüfer), zur Er-
mittlung der Kenntnisse geeignet sind (BVerwG Buchholz
421.0 – Prüfungswesen Nr. 407 S. 75 – für ärztliche Prüfung),
dem Zweck des Gesprächs dienen (BVerwGE 78, 55, 57 – für
juristische Staatsprüfung) und ob das Verfahren beachtet ist.

bb) In diesem Rahmen ist die Bestimmung der Themen
nicht zu beanstanden.

(1) Das Fachgespräch ist keine eigenständige, auf den ge-
samten Umfang des Fachgebiets bezogene Prüfung der fachli-
chen Qualifikation des Bewerbers durch den Fachausschuss ne-
ben den in § 6 FAO geforderten Nachweisen, sondern hat
Bedeutung nur als ergänzende Beurteilungsgrundlage für die
Fälle, in denen die Voraussetzungen nach §§ 4 bis 6 FAO nicht

bereits durch die schriftlichen Unterlagen nachgewiesen sind,
der Nachweis besonderer theoretischer Kenntnisse und prakti-
scher Erfahrungen im Rahmen eines Fachgesprächs aber noch
aussichtsreich erscheint (Senat, Beschl. v. 7. März 2005, AnwZ
(B) 11/04, aaO). Deshalb ist sein Stoff auf die Bereiche be-
schränkt, in denen der Nachweis der geforderten theoretischen
Kenntnisse und praktischen Erfahrungen noch nicht geführt ist
(Senat, wie vor). Diese Grenzen hat der Fachausschuss der An-
tragsgegnerin eingehalten.

(2) Es war nicht zu beanstanden, dass der Ausschuss das
Umsatzsteuerrecht zum Thema des Fachgesprächs gemacht
hat. Das Umsatzsteuerrecht hat der Antragsteller allerdings mit
20 Fallbearbeitungen abgedeckt. Diese große Zahl von Fallbear-
beitungen erfüllt zwar das geforderte Quorum von fünf Fall-
bearbeitungen auf diesem Gebiet, hinderte die Antragsgegnerin
aber gleichwohl nicht daran, das Umsatzsteuerrecht zum
Thema des Fachgesprächs zu machen. Bei 17 der aufgeführten
20 Fallbearbeitungen bestand nämlich Anlass, an deren Eig-
nung zum Nachweis von Kenntnissen und Erfahrungen im Be-
reich der Umsatzsteuer zu zweifeln. Neun dieser Fallbearbei-
tungen hatten nach der Beschreibung der Liste die Verhängung
von Zwangsgeldern wegen Nichtabgabe der Umsatzsteuererklä-
rung oder Vorsteuerberichtigungen zum Gegenstand; in wei-
teren acht Fallbearbeitungen geht es nach der Liste um Um-
satzsteuervorauszahlungen, ohne dass erkennbar wird, weshalb
der Antragsteller als Rechtsanwalt damit befasst wurde und um
welche steuerrechtliche Fragestellung es geht.

(3) Entsprechendes gilt für das Thema „Allgemeines Verfah-
rensrecht“. Auch auf diesem Gebiet weist die von dem Antrag-
steller vorgelegte Fallliste sieben Fallbearbeitungen aus. Nach
der von dem Antragsteller gegebenen Beschreibung waren
Gegenstand dieser Fallbearbeitung aber überwiegend nicht typi-
sche Fragestellungen aus dem allgemeinen Steuerverfahrens-
recht, sondern sehr spezielle Fragen aus dem Steuervollstre-
ckungsrecht. Schon das rechtfertigt es, dieses Thema für das
Fachgespräch vorzusehen. Hinzu kommt, dass das allgemeine
Steuerverfahrensrecht für das Steuerrecht und damit für den
Erwerb der Fachanwaltsbezeichnung auf diesem Gebiet derart
elementar ist, dass es in einem Fachgespräch zum Steuerrecht
kaum ausgeklammert werden kann.

(4) Nicht zu beanstanden ist auch die Auswahl der Themen
Außensteuerrecht und Buchführungs- und Bilanzrecht. Beide
Themen gehören zu den Gebieten, auf denen ein Fachanwalt für
Steuerrecht nach § 9 FAO die erforderlichen theoretischen Kennt-
nisse und praktischen Erfahrungen nachweisen muss. Sie
würden als Themen eines Fachgesprächs nur ausscheiden, wenn
die vorgelegte Fallliste entsprechende Fallbearbeitungen auswei-
sen und insoweit keinen Anlass zu Zweifeln geben würde. So
liegt es hier nicht. Die von dem Antragsteller vorgelegte Fallliste
weist keine Fallbearbeitung aus, die ihrem Gegenstand nach die
erforderlichen Kenntnisse und Erfahrungen in den nach § 9 Nr. 1
und 4 FAO abzudeckenden Bereichen Buchführung und Bilan-
zen und Grundzüge des Verbrauchssteuer-, Außensteuer- und
Steuerstrafrechts nachweisen würde. Die beiden Themenberei-
che gehören auch zu den Bereichen, die der Satzungsgeber bei
der Fachanwaltsbezeichnung für das Steuerrecht, was auch nicht
zu beanstanden ist, als wesentlich angesehen hat.

(5) Die vorgesehenen Themen sind dem Antragsteller auch
rechtzeitig vor dem Gespräch mitgeteilt worden.

d) Entgegen der Ansicht des Antragstellers hat der Aus-
schuss der Antragsgegnerin in dem Fachgespräch auch keine
allgemeine theoretische mündliche Prüfung abgehalten. Er hat
eine Unterlage über den Verlauf des Gesprächs angefertigt, die
erkennen lässt, was gefragt wurde und wie der Antragsteller ge-
antwortet hat. Danach hat sich der Ausschuss an die vorgege-
benen Themen gehalten und auf diesen Gebieten praktisches
Grundlagenwissen eines Fachanwalts für Steuerrecht abgefragt,
das der Antragsteller nicht hat belegen können.
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Renaissance des Fachgespräches?
Anmerkung zum Urteil des BGH vom 25.2.2008 –
AnwZ (B) 14/07

Rechtsanwalt Dietrich Gehrmann, Aachen

Nachdem die berufsrechtliche Rechtssprechung des Bundes-
gerichtshofs zum Thema „Fachgespräch“ in den letzten Jahren
immer wieder für viel Furore gesorgt hat und der BGH seine eher
restriktive Tendenz im Hinblick auf die Wirksamkeit der Anord-
nung von Fachgesprächen und deren Durchführung regelmäßig
verstärkt hat, scheint sich jetzt – jedenfalls tendenziell – eine
Wende anzubahnen.

1. Die Rechtsprechung
Noch in der Entscheidung des Berufsrechtssenats vom 16.4.2007
(AnwZ (B) 31/06, AnwBl 2007, 625) hatte der BGH auch unter
Berücksichtigung der Neufassung der FAO im Jahre 2003 (Ein-
führung des sogenannten „Regel-Fachgespräches“ in § 7 FAO)
klargestellt, dass auch diese Änderung den Vorprüfungsausschüs-
sen keine eigenständige Prüfungskompetenz verleihe. Das Verfah-
ren nach der FAO sei vielmehr formalisiert. Die Kompetenz des
Fachausschusses beschränke sich auf eine Prüfung der von dem
Rechtsanwalt vorzulegenden Nachweise. Die mündliche Prüfung
im Fachgespräch diene auch nach der Neufassung des § 7 FAO
nur einer ergänzenden, auf Unklarheiten in und Zweifel an den
vorgelegten Nachweisen bezogenen Beurteilung. Dies hatte nach
Ansicht des BGH zur Folge, dass ein zusätzlicher Nachweis des
Erwerbs besonderer theoretischer oder praktischer Erfahrungen
durch Teilnahme an einem Fachgespräch nicht nur nicht verlangt
werden könne, sondern dass auch ein zu diesem Zweck etwa frei-
willig durchgeführtes Fachgespräch fehlende Nachweise für die
Fachanwaltsbezeichnung nicht ersetzen könne.

Die Entscheidung vom 16.4.2007 (AnwZ (B) 31/06, AnwBl
2007, 625) erging zwar nur zum „Fachanwalt für Insolvenz-
recht“. Der BGH wies deshalb auch darauf hin, dass der ge-
setzte Maßstab „insbesondere“ für die Fachanwaltsbezeichnung
„Fachanwalt für Insolvenzrecht“ deshalb gelte, weil dort das
Fehlen diverser praktischer Erfahrungen gemäß § 5 Satz 1
Buchstabe g) Nr. 3 und 4 FAO nur durch dort genannte be-
stimmte andere qualifizierte Nachweise ersetzt werden kann.
Diese Rechtssprechung wurde bisher aber auch auf die anderen
Fachanwaltsbereiche übertragen mit der Folge, dass für die zu-
lässige Anordnung eines Fachgespräches nur noch ein sehr eng
begrenzter Spielraum zu bestehen schien. In verschiedenen
Anmerkungen zu dem vorgenannten Urteil wurde bereits – zu-
treffend – darauf hingewiesen, dass diese Ausführungen des
BGH in gewisser Weise im Widerspruch zu seiner früheren
Rechtssprechung standen, die beispielsweise mit Beschluss
vom 7.3.2005 (AnwBl 2005, 499 = BRAK-Mitteilungen 2005,
123) expressis verbis das genaue Gegenteil von dem ausgeführt
hatte, was jetzt geurteilt wurde. In dieser Entscheidung führte
der BGH nämlich aus, dass das Fachgespräch „Bedeutung als
ergänzende Beurteilungsgrundlage für die Fälle habe, in denen
die Voraussetzungen nach §§ 4 bis 6 FAO nicht bereits durch
die schriftlichen Unterlagen nachgewiesen sind“, sei (vergl. Of-
fermann-Burckart, BRAK-Mitt. 4/2007, 170).

Hierzu scheint der BGH nunmehr zurückzukehren und
möglicherweise darüber hinaus zu gehen.

2. Kehrtwendung im Steuerrecht
Mit dem hier abgedruckten Beschluss vom 25.2.2008 (AnwZ (B)
14/07) hat der BGH im Bereich der Fachanwaltschaft für Steuer-
recht zwar grundsätzlich bestätigt, dass ein Fachgespräch nicht

zulässig sei, wenn die erforderlichen praktischen Erfahrungen in
einer den Anforderungen des § 5 FAO genügenden Fallliste nach-
gewiesen sind. Im Bereich des Steuerrechtes ist aber gemäß § 5
lit. b) in Verbindung mit § 9 Nr. 3 jeweils ein Quorum von min-
destens 5 Fällen in den dort genannten einzelnen Steuerarten durch
die Fallliste nachzuweisen. Eine Fallliste, die diese Spezifikation
auch im Bereich der Erfüllung der Quoren der einzelnen Steuer-
arten nicht vollständig erfüllt, wird vom BGH als grundsätzlich
nicht geeignet angesehen, die besonderen praktischen Erfahrungen
im Fachgebiet nachzuweisen. Eben für diesen Fall sieht der BGH
jetzt – in zumindest teilweisem Gegensatz zu der vorzitierten Ent-
scheidung – die Berechtigung des Vorprüfungsausschusses, dem
Antragsteller die Möglichkeit zu geben, die erforderlichen Kennt-
nisse und Erfahrungen in den Bereichen, deren Quoren nicht erfüllt
werden, in einem Fachgespräch nachzuweisen. Ausdrücklich weist
der BGH dem Fachgespräch damit die Funktion zu, die bei der
Prüfung der durch die Fallliste dargestellten Nachweise nach § 6
FAO festgestellten Defizite auszugleichen.

Diese Wendung überrascht angesichts der Tatsache, dass
der BGH in der genannten Entscheidung vom 16.4.2007 (dort
unter 14 C) noch festgestellt hat, dass ein Fachgespräch inhalt-
lich nur den Nachweis besonderer theoretischer Kenntnisse,
nicht aber den Nachweis praktischer Erfahrungen ersetzen
könne. Die jetzt ausdrücklich eröffnete Möglichkeit, Defizite
durch (teilweise) Nichterreichung von typisierten Fallquoren
durch ein Fachgespräch auszugleichen, ist allerdings nichts an-
deres als die Überprüfung besonderer praktischer Erfahrungen.

3. Folgen für andere Fachanwaltschaften
Diese offensichtliche „Kehrtwendung“ des BGH ist sicherlich zu-
treffend und – nicht zuletzt im Interesse der Antragsteller – zu
begrüßen. Gerade hierdurch wird Antragstellern, die jedenfalls
bei derartigen Fallkonstellationen (Fallquoren) Defizite in einzel-
nen Bereichen der abzudeckenden Tätigkeitsbereiche haben, nicht
– wie bisher – die Möglichkeit verschlossen, diese Defizite durch
ein Fachgespräch auszugleichen. Dies gilt nicht nur für den vom
BGH behandelten Bereich des Steuerrechts, sondern jedenfalls in
allen anderen Fachanwaltschaften der FAO, in denen für einzelne
Teilbereiche bestimmte Fallquoren einzuhalten sind.

Insbesondere betrifft dies auch den Bereich des „Fach-
anwalts für Arbeitsrecht“ und dort den Bereich des kollektiven
Arbeitsrechts. Gemäß § 5 in Verbindung mit § 10 FAO muss
ein Antragsteller mindestens 5 Fälle aus dem Bereich des kol-
lektiven Arbeitsrechts (§ 10 Nr. 2 FAO) nachweisen. Dies ge-
lingt nicht selten nur teilweise. Sofern man bis jetzt unterstellt
haben könnte, dass nach der Entscheidung des BGH vom
16.4.2007 jedenfalls eine „Ersetzung“ dieser (teilweisen oder
gänzlichen) Defizite nicht durch ein Fachgespräch nicht
möglich wäre, was zwingend die Zurückweisung des Antrages
bedingt hätte, lässt der BGH eben dies durch diese Entschei-
dung jetzt (wieder) zu. Dies wird sicherlich manchem Antrag-
steller, der ansonsten schon bei reinem „Abzählen“ der kollek-
tivrechtlichen Fallbearbeitungen nicht positiv hätte beschieden
werden können, helfen.

Für die anderen Fachanwaltsgebiete gilt dies ebenso; es
kann davon ausgegangen werden, dass auch allgemein in Fach-
anwaltsbereichen, die keine Fallquoren aufweisen, jedwede De-
fizite auch im Bereich der besonderen praktischen Erfahrungen
durch ein Fachgespräch wieder kompensiert werden können.

Voraussetzung für die zulässige Anordnung eines Fach-
gespräches ist danach allerdings – wie bisher – dass der Vor-
prüfungsausschuss, die – und nur die – Teilgebiete, die durch
die schriftlichen Nachweise nicht oder nur teilweise abgedeckt
sind oder in denen Zweifel verbleiben, klar und eindeutig zum
Gegenstand des Fachgespräches und der entsprechenden Ein-
ladung zu machen hat. Dass als weitere Voraussetzung für die
Zulässigkeit und Beachtlichkeit der Durchführung eines Fach-
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gespräches zu beachten ist, dass dieses ordnungsgemäß durch
ein Inhaltsprotokoll dokumentiert ist, versteht sich von selbst.

4. Die Rolle des Vorprüfungsausschusses
Bemerkenswert – und zutreffend – ist auch, dass nach der
Entscheidung des BGH vom 25.2.2008 allein der Vorprüfungsaus-
schuss (und nicht etwa die für die Verleihung der Fachanwalts-
bezeichnung selbst gem. § 43 c Abs 2 BRAO zuständige Rechts-
anwaltskammer) für die Entscheidung über die Anordnung eines
Fachgespräches und dessen Gegenstand zuständig ist. Hierbei
steht dem Vorprüfungsausschuss ein nicht unerheblicher inhalt-
licher Beurteilungsspielraum zu. Die entsprechende Entscheidung
des Ausschusses ist auch – wie bei Prüfungsentscheidungen
üblich – in der Regel nur eingeschränkt gerichtlich überprüfbar,
was der BGH ebenfalls – erneut – ausdrücklich bestätigt hat.

Auch wenn der Gesetzgeber trotz entsprechender Initiative
der III. Satzungsversammlung es bisher ablehnt, § 43 c BRAO
dergestalt zu ergänzen, dass den Kammern (und den Vor-
prüfungsausschüssen) zum Zwecke der weiteren Intensivie-
rung der Qualitätssicherung (auch) bei den Fachanwaltschaften
eigene inhaltliche Prüfungskompetenzen zukommen, ist durch
die Entscheidung des BGH vom 25.2.2008 jedenfalls der Spiel-
raum der Entscheidungsbreite der Vorprüfungsausschüsse
sachgerecht und maßvoll erweitert worden.

Die weitere Entwicklung der Rechtssprechung bleibt abzu-
warten.

Der Autor ist Rechtsanwalt und Fachanwalt für Arbeitsrecht. Er ist Vorsitzender des
Vorprüfungsausschusses „Arbeitsrecht“ der Rechtsanwaltskammer Köln. Der Beitrag gibt
seine persönliche Auffassung wieder.

Sie erreichen den Autor unter autor@anwaltsblatt.de

Tätigkeit bei der Wirtschaftsprüfer-
kammer vereinbar mit Anwaltsberuf
BRAO § 14 Abs. 2 Nr. 8, § 59a Abs. 1

Die Tätigkeit des Leiters einer Landesgeschäftsstelle der Wirt-
schaftsprüferkammer ist mit dem Beruf des Rechtsanwalts verein-
bar.

BGH, Beschl. v. 25.2.2008 – AnwZ (B) 23/07

Anmerkung der Redaktion: Der Volltext der Entscheidung ist im
Internet abrufbar unter www.anwaltsblatt.de.

Keine Haftung des Geschäftsführers
der Anwalts-GmbH
GmbHG § 13 Abs. 2, BRAO §§ 59 c ff.

1. § 13 Abs. 2 GmbHG gilt auch für Rechtsanwaltsgesellschaften
nach §§ 59 c ff. BRAO.

2. Eine persönliche Haftung des Geschäftsführers der Rechtsan-
walts-GmbH kommt dann in Betracht, wenn er in besonderem
Maß persönliches Vertrauen in Anspruch nahm oder ein unmit-
telbar eigenes wirtschaftliches Interesse verfolgte.

OLG Nürnberg, Hinweisbeschluss v. 21.1.2008 – 6 U 2208/07

Aus dem Beschluss: Nach gegenwärtigem Sach- und Stillstand hat
die Berufung der Kläger keine Aussicht auf Erfolg. Der Senat be-
absichtigt daher, das Rechtsmittel nach § 522 Abs. 2 Satz 1 ZPO
durch Beschluss zurückzuweisen.

Aus den Gründen: Die Kläger erteilten der jBB Rechtsanwalts-
gesellschaft mbH, N (im Folgenden: „j-GmbH“) am 31. Mai 2006
Vollmacht zur Vertretung und Prozessführung in einer Mietstrei-
tigkeit. Der Beklagte ist Geschäftsführer dieser Rechtsanwalts-
GmbH. Er beriet die Kläger. Die Kläger fordern mit ihrer Klage
vom Beklagten Schadensersatz wegen angeblicher Verletzung an-
waltlicher Pflichten. Das Landgericht hat die Klage abgewiesen,
weil der Anwaltsvertrag nicht mit dem Beklagten, sondern mit
der Rechtsanwalts-GmbH zustande gekommen sei.

1. Der Senat hat die Einwände der Berufungsführer gegen
das angefochtene Endurteil geprüft und gewürdigt. Die in der
Berufung vorgetragenen Gesichtspunkte reichen jedoch nicht
aus, um dem Rechtsmitte! zum Erfolg zu verhelfen.

Die Entscheidung des Landgerichts beruht nicht auf einer
Rechtsverletzung (§ 513 Abs. 1 ZPO). Zutreffend wies das Land-
gericht auf die Vorschrift des § 13 Abs. 2 GmbHG hin, wonach
für Verbindlichkeiten der Gesellschaft nur das Gesellschafts-
vermögen haftet. Das für die GmbH tätig gewordene Organ
haftet nur dann selbst, wenn es
9 entweder in besonderem Maß persönliches Vertrauen in An-
spruch nahm
9 oder ein unmittelbar eigenes wirtschaftliches Interesse ver-
folgte (Palandt-Grüneberg, BGB, 67. Auflage, § 311 Rn 60).

Keiner dieser Ausnahmefölle liegt hier vor,
a) Persönliches Vertrauen:
Die Kläger haben schon nicht substantiiert dargelegt, dass

der Beklagte in besonderem Maß ihr persönliches Vertrauen in
Anspruch genommen habe. Obwohl das Landgericht in der
Verhandlung vom 5. September auf diesen rechtlichen Ge-
sichtspunkt hinwies, fehlt in erster Instanz jeder Sachvortrag
hierzu. Wenn die Kläger nun in der Berufungsbegründung das
Konzept der j-GmbH schildern und ausführen: „... haben die
Kläger gerade bei der in Deutschland tätigen j Rechtsanwalts
GmbH persönliches Vertrauen dem Beklagten entgegengebracht“, so
legt dies eher den Schluss nahe, das Vertrauen der Kläger habe
sich auf die GmbH und nicht auf die Person des Beklagten be-
zogen.

Die bloß routinemäßige Mandatierung einer Recntsanwalts-
GmbH ohne das Hinzutreten weiterer Umstände reicht nicht
aus, um zu einer persönlichen Haftung des tätig werdenden
Anwalts zu gelangen (Sassenbach AnwBl 2007, 293). Einen sol-
chen Umstand hat die Rechtsprechung etwa darin gesehen,
dass der Anwalt durch sein Auftreten eine über das normale
Vertrauen des Mandanten hinausgehende persönliche Gewähr
für die Seriosität und die Erfüllung des Auftrags übernahm
(BGH NJW-RR 2006, 993; Palandt-Grüneberg, aaO, Rn. 63
m. w. N.). Derartige außergewöhnliche Umstände haben die
Kläger nicht dargelegt.

b) Eigenes Interesse:
Das allgemeine Interesse des Geschäftsführers am Erfolg

seines Unternehmens begründet noch keine Eigenhaftung
(BGH NJW 1995, 1544; Palandt-Grüneberg, aaO., Rn. 65). Dass
der Beklagte – aus welchen Gründen auch immer – ein weiter-
gehendes Interesse am Mandat der Kläger gehabt hätte, ist we-
der vorgetragen noch ersichtlich.

Es bleibt daher bei der Regelung des § 13 Abs. 2 GmbHG.
c) Für die Rechtsanwalts-GmbH bestehen keine weiterge-

henden Ausnahmen als oben geschildert (vgl. BVerfG, Be-
schluss vom 22. Februar 2001, 1 BvR 337/00, Rn. 10, NJW 2001,
1560).

Zwar ist der Anwaltsberuf traditionell von einem Vertrau-
ensverhältnis zwischen Anwalt und Mandant geprägt. Letzterer
verlässt sich auf die fachliche Qualifikation, Einsatzbereitschaft
und Loyalität des Anwalts und vertraut auf dessen Diskretion
bei der Berufsausübung (BayObLGZ 1995, 353). Diese Situation
war dem Gesetzgeber jedoch bewusst, als er im Jahr 1998 die
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Bundesrechtsanwaltsordnung um die Vorschriften über Rechts-
anwaltsgesellschaften ergänzte (§§ 59 c ff BRAO in Kraft seit 1.
März 1999). Das Verständnis vom Beruf des Rechtsanwalts hat
sich seit Erlass der Bundesrechtsanwaltsordnung im Jahr 1959
erheblich gewandelt (BayObLG, aaO.) Die unbeschränkte
persönliche Haftung ist für das Berufsbild des Rechtsanwalts
nicht mehr maßgebend (vgl. BT-Drucks. 13/9820), Das ergibt
sich bereits aus der Möglichkeit der vertraglichen Haftungs-
beschränkung in § 51 a BRAO.

Deshalb verzichtete der Gesetzgeber – nachdem der Refe-
rentenentwurf noch eine Handelndenhaftung vorgesehen hatte
– bei Einführung der §§ 59 c ff BRAO bewusst auf eine Bestim-
mung, die abweichend vom allgemeinen GmbH-Recht die
persönliche Haftung des mit der Bearbeitung des Auftrags be-
fassten Geschäftsführers anordnet (vgl. BT-Drucks, 13/9820;
BR-Drucks. 1002/97 Seite 13; Sassenbach, aaO.; Feuerich/
Braun, BRAO, 5. Auflage, § 59 c Rn 6; Henssler, BRAO, 2. Auf-
lage, Vorb. § 59 c Rn. 5, 6). Stattdessen schrieb der Gesetzgeber
den Rechtsanwaltsgesellschaften den Abschluss einer Berufs-
haftpflichtversicherung vor (§§ 59 j, 59 d Abs. 3, § 59 h Abs. 3
Satz 1 BRAO). Die Mindestversicherungssumme beträgt
2.500.000 Euro. Sie ist damit zehn Mal so hoch wie die Min-
destversicherungssumme für einen einzelnen Rechtsanwalt.
Damit wollte der Gesetzgeber den Schutz des rechtsuchenden
Publikums gewährleisten (vgl. BT-Drucks. 13/9820; BVerfG,
aaO., Rn. 9; Sassenbach, aaO.) und das Risiko ausgleichen, wel-
ches sich daraus ergibt, dass dem Mandanten sonst nur das
Stammkapital der GmbH haftet. Dieses braucht 25.000 Euro
nicht zu übersteigen (§ 5 Abs. 1 GmbHG) und kann längst auf-
gebraucht sein kann.

Danach liegt hier die von der Berufung reklamierte Rege-
lungslücke nicht vor. Die Beschränkung der Haftung für den
einzelnen Rechtsanwalt wird von vielen gerade als der Sinn der
Rechtsanwalts-GmbH betrachtet (Sassenbach, aaO., Seite 294).

2. Der Fall hat keine grundsätzliche Bedeutung. Diese
kommt einer Rechtssache nur zu, wenn sie eine entscheidungs-
erhebliche, klärungsbedürftige und -fähige Rechtsfrage auf-
wirft, die sich in einer unbestimmten Vielzahl von Fällen stel-
len kann und deshalb das abstrakte Interesse der Allgemeinheit
an der einheitlichen Entwicklung und Handhabung des Rechts
berührt (BGHZ 154, 288 m. w. N.; Zöller-Gummer/Heßler,
aaO., § 522 Rn. 11). Im vorliegenden Fall stellen sich keine klä-
rungsbedürftigen Rechtsfragen; er veranlasst lediglich zur An-
wendung der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichts-
hofs (vgl. Palandt-Grüneberg, aaO., § 311 Rn. 65). Die
Ausnahmefälle, in denen eine Eigenhaftung des GmbH-Ge-
schäftsführers eintritt, sind in der Rechtsprechung geklärt.

3. Aus den dargelegten Gründen müssen die Kläger mit der
Zurückweisung ihrer Berufung durch – unanfechtbaren – Be-
schluss rechnen (§ 522 Abs. 2 ZPO).
Anmerkung der Redaktion: Die Kläger haben nach Information
des OLG Nürnberg die Berufung nach Bekanntgabe des Hinweis-
beschlusses zurück genommen.

Mitgeteilt vom 6. Zivilsenat des OLG Nürnberg

Anwaltshaftung

Notierung und Überwachung von Fristen
durch das Personal
ZPO §§ 233, 520 Abs. 2

Mit der Notierung und Überwachung von Fristen darf ein Rechts-
anwalt sein voll ausgebildetes und sorgfältig überwachtes Personal
betrauen, soweit nicht besondere Gründe gegen deren Zuverläs-
sigkeit sprechen. Wenn der Rechtsanwalt zugleich durch eine all-
gemeine Kanzleianweisung oder durch Einzelanweisungen sicher-
stellt, dass im Fristenkalender eingetragene Fristen erst gelöscht
werden dürfen, nachdem die Fristsache erledigt ist, darf die mit
der Fristenkontrolle betraute Rechtsanwaltsgehilfin die Frist nach
Prüfung der sich aus den Handakten ergebenden Erledigung ei-
genständig löschen und muss nicht zusätzlich in jedem Einzelfall
die Zustimmung des zuständigen Rechtsanwalts einholen.

BGH, Beschl. v. 5.3.2008 – XII ZB 186/05

Aus den Gründen: I. Die Parteien streiten um den Zugewinnaus-
gleich.

Mit Vorbehaltsurteil vom 25. April 2002 hat das Amtsgericht
die Beklagte verurteilt, an ihren geschiedenen Ehemann einen
Zugewinnausgleich zu zahlen. Nach dem Tod des Ehemannes
haben seine Mutter (Klägerin zu 1) und seine Schwestern (Klä-
gerinnen zu 2 bis 4) den Rechtsstreit als Erbengemeinschaft
aufgenommen und den Anspruch auf Zugewinnausgleich wei-
terverfolgt. Die Klägerin zu 1) ist inzwischen ebenfalls verstor-
ben und wurde von den Klägerinnen zu 2 bis 4 beerbt. Mit
Schlussurteil vom 10. Juni 2005 hat das Amtsgericht das Vor-
behaltsurteil aufrechterhalten. Gegen das ihr am 17. Juni 2005
zugestellte Schlussurteil hat die Beklagte am 7. Juli 2005 Beru-
fung eingelegt. Mit einem am gleichen Tag eingegangenen
Schriftsatz vom 24. August 2005 hat sie Wiedereinsetzung in
die versäumte Berufungsbegründungsfrist beantragt und zu-
gleich die Berufung begründet.

Zur Begründung ihres Wiedereinsetzungsantrags hat die
Beklagte vorgetragen, weder sie noch ihren Prozessbevollmäch-
tigten treffe ein Verschulden an der Versäumung der Beru-
fungsbegründungsfrist. Nach Zustellung des Urteils seien da-
rauf die Berufungs- und die Berufungsbegründungsfrist
vermerkt worden. Diese Fristen seien jeweils mit zwei Vorfris-
ten im Fristenkalender notiert worden. Im Büro ihres Prozess-
bevollmächtigten werde die Sache bei Ablauf einer Vorfrist dem
zuständigen Rechtsanwalt mit dem Vermerk „Vorfrist“ vor-
gelegt. Am Morgen des Fristablaufs werde die Erledigung
überprüft und die Sache, wenn sie nicht erledigt sei, mit dem
auffälligen Vermerk „Fristablauf heute“ erneut vorgelegt. Vor
Büroschluss werde kontrolliert, ob alle Fristsachen erledigt
seien; erst dann werde die Frist gelöscht. In diesem Fall habe
die für die Führung des Fristenkalenders geschulte und zuver-
lässige Rechtsanwaltsgehilfin R. nach Einlegung der Berufung
allerdings aus unerklärlichen Gründen und eigenmächtig ne-
ben den Berufungsfristen auch die für die Berufungsbegrün-
dung im Fristenkalender eingetragenen Vorfristen vom 3. Au-
gust 2005 und 11. August 2005 sowie den Fristablauf zur
Berufungsbegründung am 17. August 2005 gestrichen. Dies sei
ihrem Prozessbevollmächtigten erst am 22. August 2005 auf-
gefallen, als ihm die Akte aufgrund allgemeiner Wiedervorlage
vorgelegt worden sei. Zur Glaubhaftmachung ihres Wiederein-
setzungsgesuchs bezieht sich die Beklagte auf die eidesstatt-
liche Versicherung der Rechtsanwaltsgehilfin R.

Das Berufungsgericht hat den Wiedereinsetzungsantrag
zurückgewiesen und die Berufung wegen Versäumung der Be-
rufungsbegründungsfrist verworfen. Dagegen richtet sich die
Rechtsbeschwerde der Beklagten.
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II. Die Rechtsbeschwerde ist zulässig und begründet und
führt zur begehrten Wiedereinsetzung in die versäumte Beru-
fungsbegründungsfrist.

1. Die Rechtsbeschwerde ist gemäß §§ 238 Abs. 2 Satz 1,
522 Abs. 1 Satz 4 ZPO i. V. m. § 574 Abs. 1 Nr. 1 ZPO statthaft
und gemäß § 574 Abs. 2 Nr. 2 ZPO zulässig, weil die Sicherung
einer einheitlichen Rechtsprechung eine Entscheidung des
Rechtsbeschwerdegerichts erfordert.

Nach gefestigter Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs
(BGHZ 151, 221, 227 m. w. N. und Senatsbeschlüsse vom 9. Fe-
bruar 2005 – XII ZR 225/04 – FamRZ 2005, 791, 792 m. w. N.
sowie vom 18. Juli 2007 – XII ZB 32/07 – FamRZ 2007, 1722)
dient das Rechtsinstitut der Wiedereinsetzung in den vorigen
Stand in besonderer Weise dazu, den Rechtsschutz und das
rechtliche Gehör zu garantieren. Daher gebieten es die Verfah-
rensgrundrechte auf Gewährung wirkungsvollen Rechtsschut-
zes (Art. 2 Abs. 1 GG i. V. m. dem Rechtsstaatsprinzip) und auf
rechtliches Gehör (Art. 103 Abs. 1 GG), den Zugang zu den Ge-
richten und den in den Verfahrensordnungen vorgesehenen In-
stanzen nicht in unzumutbarer, aus Sachgründen nicht mehr
zu rechtfertigender Weise zu erschweren (vgl. auch BVerfGE
88, 118, 123 ff.). Gegen diesen Grundsatz verstößt – die ange-
fochtene Entscheidung.

2. Die Rechtsbeschwerde ist auch begründet.
Im Ansatz zu Recht geht das Berufungsgericht zwar davon

aus, dass der Beklagten ein Verschulden der Rechtsanwalts-
gehilfin ihres Prozessbevollmächtigten nicht nach § 85 Abs. 2
ZPO zugerechnet werden kann. Im Gegensatz zu seiner
Rechtsauffassung scheidet hier aber auch ein der Beklagten zu-
rechenbares Organisationsverschulden ihres Prozessbevoll-
mächtigten aus.

a) Auch insoweit ist das Berufungsgericht allerdings zutref-
fend davon ausgegangen, dass es zu den Aufgaben des Prozess-
bevollmächtigten gehört, dafür zu sorgen, dass ein fristgebun-
dener Schriftsatz rechtzeitig hergestellt wird und innerhalb der
Frist bei dem zuständigen Gericht eingeht. Zu diesem Zweck
muss er nicht nur sicherstellen, dass ihm die Akten mit Rechts-
mittel- oder Rechtsmittelbegründungsfristen rechtzeitig zur Be-
arbeitung vorgelegt werden. Er muss vielmehr zusätzlich eine
zuverlässige Ausgangskontrolle schaffen, die eine rechtzeitige
Versendung fristwahrender Schriftsätze gewährleistet.

Da für die Ausgangskontrolle in jedem Anwaltsbüro ein
Fristenkalender unabdingbar ist, muss der Rechtsanwalt sicher-
stellen, dass die im Kalender vermerkten Fristen erst gestrichen
werden oder deren Erledigung sonst kenntlich gemacht wird,
wenn die fristwahrende Maßnahme durchgeführt, der Schrift-
satz also gefertigt und abgesandt oder zumindest postfertig ge-
macht, die weitere Beförderung der ausgehenden Post also or-
ganisatorisch zuverlässig vorbereitet worden ist. Schließlich
gehört zu einer wirksamen Ausgangskontrolle auch eine An-
ordnung des Prozessbevollmächtigten, durch die gewährleistet
wird, dass die Erledigung der fristgebundenen Sachen am
Abend eines jeden Arbeitstages anhand des Fristenkalenders
von einer dazu beauftragten Bürokraft überprüft wird (Senats-
beschluss vom 9. November 2005 – XII ZB 270/04 – FamRZ
2006, 192).

b) Mit der Notierung und Überwachung von Fristen darf ein
Rechtsanwalt allerdings sein voll ausgebildetes und sorgfältig
überwachtes Personal betrauen, soweit nicht besondere Gründe
gegen deren Zuverlässigkeit sprechen (Senatsbeschluss vom
11. September 2007 – XII ZB 109/04 – FamRZ 2007, 2059,
2060). Wenn der Rechtsanwalt zugleich durch eine allgemeine
Kanzleianweisung oder durch Einzelanweisungen sicherstellt,
dass im Fristenkalender eingetragene Fristen erst gelöscht wer-
den dürfen, nachdem die Fristsache erledigt ist (vgl. auch BGH
Beschluss vom 18. Oktober 1993 – II ZB 7/93 – NJW 1993,
3333), darf die mit der Fristenkontrolle betraute Rechtsanwalts-
gehilfin die Frist nach Prüfung der sich aus den Handakten er-

gebenden Erledigung eigenständig löschen und muss nicht zu-
sätzlich in jedem Einzelfall die Zustimmung des zuständigen
Rechtsanwalts einholen.

Denn die Fristenkontrolle soll lediglich gewährleisten, dass
ein fristwahrender Schriftsatz rechtzeitig hergestellt und post-
fertig gemacht wird. Ist dies geschehen und die weitere
Beförderung der ausgehenden Post organisatorisch zuverlässig
vorbereitet, darf die Frist im Kalender als erledigt gekennzeich-
net werden (BGH Urteil vom 11. Januar 2001 – III ZR 148/00 –
NJW 2001, 1577, 1578). Diesen Anforderungen ist durch eine
allgemeine Kanzleianweisung, eine Frist erst dann zu löschen,
wenn die entsprechende Fristsache erledigt ist, genügt. Eine
solche Anweisung verlangt von der Rechtsanwaltsgehilfin die
vorherige Prüfung, ob entweder der fristwahrende Schriftsatz
gefertigt und postfertig gemacht worden ist oder ob nach einer
ausdrücklichen Anweisung des Rechtsanwalts von der (wei-
teren) Durchführung des Rechtsmittelverfahrens abgesehen
werden soll. Sie setzt somit eine vorherige Kontrolle voraus, die
bei der gebotenen sorgfältigen Handhabung geeignet ist, eine
Löschung der Frist vor Erledigung der fristgebundenen Hand-
lung zu verhindern. Dem entspricht nach der eidesstattlichen
Versicherung der Rechtsanwaltsgehilfin die Büroorganisation
des Prozessbevollmächtigten der Beklagten.

Entsprechend hat die Rechtsanwaltsgehilfin die Berufungs-
frist erst gelöscht, als der rechtzeitige Zugang der Berufungs-
schrift sichergestellt war. Wenn sie in diesem Zeitpunkt zu-
gleich die Fristen für die Berufungsbegründung gelöscht hat,
kann das nur darauf zurückzuführen sein, dass sie versehent-
lich davon ausging, das Rechtsmittel sei bereits begründet oder
werde nicht durchgeführt. Dass beides nicht der Fall war und
das Rechtsmittel weiter durchgeführt werden sollte, war – auch
auf der Grundlage der Kanzleiorganisation des Prozessbevoll-
mächtigten der Beklagten – offensichtlich. Denn Grund für die
Löschung der Berufungsfrist war die Absendung der Beru-
fungsschrift, die erkennbar noch keine Begründung enthielt.
Für ein solches unvorhersehbares Fehlverhalten einer Rechts-
anwaltsgehilfin ist der Prozessbevollmächtigte der Beklagten
nicht verantwortlich zu machen.

Auftragserteilung an BGH-Anwalt
ZPO § 233

Beabsichtigt eine in zweiter Instanz unterlegene Partei, dem Revi-
sionsanwalt selbst einen Rechtsmittelauftrag zu erteilen, muss sie
sich vergewissern, dass ein lediglich per Fax abgesandtes Auftrags-
schreiben, auf welches keine Reaktion erfolgt, den Revisionsan-
walt auch tatsächlich erreicht hat und er zur Durchführung des
Auftrags bereit ist.
BGH, Beschl. v. 4.3.2008 – VI ZR 66/07

Anmerkung der Redaktion: Die Entscheidung ist im Volltext im
Internet unter www.anwaltsblatt.de abrufbar.

Die Redaktion hat auf den Abdruck der Entscheidung ver-
zichtet, weil hier der Auftrag an den Revisionsanwalt von der
Partei selbst erteilt wurde. Für die Partei gelten aber die glei-
chen Sorgfaltsanforderungen wie für einen Rechtsanwalt, der
einen Rechtsmittelantrag erteilt. Der Leitsatz ist daher auch
Rechtsanwälte zu übertragen.

MN Rechtsprechung
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Anwaltsvergütung

Honorarzahlung als priviligiertes
Bargeschäft
Inso §§ 130 Abs. 2, 133 Abs. 1, 142

Erbringt ein Rechtsanwalt Vorleistungen, die der inzwischen in
der Krise befindliche Mandant mehr als 30 Tage später vergütet,
handelt es sich nicht mehr um ein anfechtungsrechtlich privile-
giertes Bargeschäft.
KG, Urt. v. 5.2.2008 – 7 U 83/07

Sachverhalt: Der Insolvenzverwalter und der beklagte Rechts-
anwalt streiten u. a. darüber, unter welchen Voraussetzungen sich
der Rechtsanwalt für seine Leistungen auf ein die Insolvenzan-
fechtung ausschließendes Bargeschäft berufen kann.
Aus den Gründen: B. Die form- und fristgerecht eingelegte Beru-
fung des Beklagten ist teilweise begründet. Dem Kläger steht der
geltend gemachte Anspruch nur in Höhe des aus dem Urteils-
tenor ersichtlichen Umfang aus §§ 143 Abs. 1 InsO zu.

Die streitgegenständlichen Zahlungen sind grundsätzlich (un-
beschadet der Frage des Vorliegens eines Bargeschäftes i. S. d. § 142
InsO) gemäß § 130 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 2 InsO anfechtbar.

1. Die Zahlungen vom 28.5., 15.7. und 23.7.2003 erfolgten
in den letzten drei Monaten vor dem am 26.8.2003 beim Amts-
gericht P. gestellten Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfah-
rens über das Vermögen der Schuldnerin.

2. Das Landgericht hat zu Recht festgestellt, dass die
Schuldnerin jedenfalls seit dem 26.5.2003 zahlungsunfähig war
und sich daran bis zur Stellung des Insolvenzantrages nichts
geändert hat. Von einer Zahlungsunfähigkeit ist regelmäßig
auszugehen, wenn die Liquiditätslücke der Schuldnerin 10 %
oder mehr beträgt, sofern nicht ausnahmsweise mit an Sicher-
heit grenzender Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist, dass die Li-
quiditätslücke demnächst vollständig oder fast vollständig ge-
schlossen wird und den Gläubigern ein Zuwarten nach den
besonderen Umständen des Einzelfalls zuzumuten ist (BGH ZIP
2006, 2222/2224; NJW 2005, 3062/3064 ff.). Das war hier nach
den zutreffenden Feststellungen des Landgerichts der Fall.

Es bestanden zu den fraglichen Zeitpunkten jedenfalls fäl-
lige Verbindlichkeiten in Gestalt der Pachtzahlungen, die bis
zur Verfahrenseröffnung nicht mehr beglichen worden sind
und denen keine ausreichende Liquidität gegenüberstand. Die
Liquiditätslücke betrug am 25.5.2003 nach dem Grundbericht
des Klägers (Anl. K 2, S. 12) mehr als 90 %. Die verfügbare Li-
quidität lag bei lediglich 13,6 % der Verbindlichkeiten dass die
Schuldnerin andere Gläubiger im Wesentlichen befriedigt ha-
ben mag, ist unschädlich. Die tatsächliche Nichtzahlung eines
Teils der fälligen Verbindlichkeiten reicht für eine Zahlungsein-
stellung aus (BGH aaO).

Die Berufungsbegründurg gibt keinen Anlass zu einer da-
von abweichenden Bewertung. Auch in zweiter Instanz ist der
Beklagte dem durch Unterlagen belegten Vortrag des Klägers
zur damaligen wirtschaftlichen Situation der Schuldnerin nicht
substanziiert entgegengetreten. Danach ist davon auszugehen,
dass die kurzfristig flüssigen Mittel im Zeitpunkt der Zeitpunkt
der streitgegenständlichen Zahlungen nicht annähernd den zur
Annahme der Zahlungsfähigkeit erforderlichen Deckungsgrad
von mindestens 90 % erreichten.

3. Der Senat geht trotz einiger Bedenken, auf die er in der
mündlichen Verhandlung hingewiesen hat, davon aus, dass
dem Beklagten im Zeitpunkt der Zahlungen Umstände be-
kannt waren die zwingend auf die Zahlungsunfähigkeit schlie-
ßen ließen (§ 130 Abs. 2 InsO).

a) Nach dam Vortrag des Klägers in der Klageschrift bestand
die Zahlungsunfähigkeit „jedenfalls“ am 26.5.2003. Dass der

Beklagte zu diesem Zeitpunkt Kenntnis von den Umständen
hatte, die die Zahlungsunfähigkeit begründen, trägt der Kläger
nicht schlüssig vor. Er bezieht sich in erster Linie auf Kenntnis
von Umständen, die vor diesem Zeitpunkt lagen. Darauf
kommt es aber nicht an; denn Zahlungsunfähigkeit ist nicht
mit drohender Zahlungsunfähigkeit im Sinne des § 16 InsO
oder mit Überschuldung im Sinne des § 19 InsO gleichzuset-
zen. Es genügt daher nicht, dass der Beklagte von Umständen
Kenntnis hatte, die auf „erhebliche wirtschaftliche Schwierig-
keiten“ der Insolvenzschuldnerin hindeuten. Vielmehr muss
der Beklagte bei dem Eintritt der Zahlungsunfähigkeit positive
Kenntnis davon gehabt haben.

b) Positive Kenntnis von der Zahlungsunfähigkeit setzt da-
nach voraus, dass die Zahlungsunfähigkeit bereits zu einem
früheren Zeitpunkt als dem 26.5.2003 festgestellt werden kann
und der Beklagte zu diesem Zeitpunkt davon Kenntnis hatte.

aa) Der Senat geht aufgrund des weiteren Vortrags des Klä-
gers davon aus, dass die Schuldnerin spätestens nach der
Kündigung des Mietvertrages am 25.2.2003 (Anl. K 12) und der
Aufforderung zur Zahlung rückständiger Mieter in Höhe von
231.045,82 E zahlungsunfähig geworden ist; denn zu diesem
Zeitpunkt stand fest, dass sie nicht in der Lage sein wird, diese
Schulden zu begleichen. Die D. Bank hatte bereits am
24.2.2003 ihr Kreditengagement in Frage gestellt und der
Schuldnerin aufgegeben, den Kontokorrentkredit nicht über die
aktuelle Inanspruchnahme hinaus zu erweitern (Anl. K 13).

bb) Von den die Zahlungsunfähigkeit begründenden Um-
ständen Ende Februar 2003 hatte der Beklagte Kenntnis.

Dafür spricht das Schreiben der Schuldnerin an ihn vom
13.12.2002 (Anl. B 8). Danach beliefen sich die rückständigen
Pachtzahlungen der Schuldnerin für die Monate August, Sep-
tember und Oktober insgesamt auf mindestens 207.584,52 E

sowie der Saldo für den Mietbereich r–c auf einen offenen Be-
trag von jedenfalls 146.682,24 E. Aus dem Schreiben ergibt
sich außerdem, dass die Schuldnerin finanziell nicht in der
Lage war, einen 69.194,84 E übersteigenden Betrag zu leisten.
Eine Möglichkeit zum Ausgleich der übrigen Rückstände sah
die Schuldnerin ausweislich des Schreibens nicht vor der zwei-
ten Januarhälfte 2003. Der dafür als Voraussetzung genannte
Zufluss von Fremdmitteln ließ jedoch jedenfalls nicht mit an
Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit erwarten, dass die Li-
quiditätslücke bis dahin zumindest fast vollständig geschlossen
sein würde. Es handelte sich dabei vielmehr um eine bloße
Hoffnung. Das gilt insbesondere auch hinsichtlich der unter
Bezugnahme auf ein Schreiben der Wirtschaftsprüfer R. & P.
vom 13.12.2002 für die zweite Januarhälfte angekündigten Ka-
pitalerhöhung von 250.000,00 E (Anl. B 9). Aus deren Schrei-
ben ergibt sich lediglich, dass eine Verstärkung der Kapitalbasis
„z. B. durch eine Kapitalerhöhung über EUR 250.000,00 ge-
plant“ war. Aus den Schreiben folgt zudem, dass eine Aufsto-
ckung der Kapitalbasis – offensichtlich wegen zu geringer Ei-
genmittel – als notwendig angesehen wurde. Finanziert werden
sollte die Kapitalerhöhung durch „V. C.“ der M. S. Ein bei ihr
gestellter Antrag befand sich jedoch erst noch in der „finalen
Prüfung“. Diese Prüfung fiel offenbar negativ aus, da eine Be-
willigung der Mittel weder dargetan noch sonst ersichtlich ist.
In dem Schreiben der Schuldnerin vom 13.12.2002 ist schließ-
lich überhaupt keine Rede davon, dass die Pacht im Hinblick
auf Minderungsansprüche oder eine sittenwidrige Pacht-
zinshöhe nicht gezahlt worden sind. Die Schuldnerin kündigte
vielmehr an, die Rückstände ausgleichen zu wollen.

Aus dem vom Beklagten vorgetragenen Inhalt eines Ge-
sprächs mit dem Geschäftsführer der Schuldnerin vom
13.2.2003 ergibt sich ebenfalls nicht eine Wiederherstellung der
Liquidität. Auch wenn der Geschäftsführer der Schuldnerin
dem Beklagten mitgeteilt haben mag, dass die Sachbearbeiterin
des Wirtschaftsprüfungsbüros zwei Tage zuvor in einem Ne-
bensatz erwähnt habe, die Schuldnerin sei nicht überschuldet,
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so beruhte dies – nach der Auskunft des Geschäftsführers der
Schuldnerin – auf dem Anlagevermögen der Schuldnerin und
deren stillen Reserven. Ausreichende Liquidität, um die
Pachtrückstände ausgleichen zu können, besaß die Schuldnerin
jedoch nach wie vor nicht. Eher für ihre unzureichende Liquidität
spricht ferner, dass die D. B. am 11.2.2003 ihre Bereitschaft er-
klärt haben soll, zur Erhöhung der Liquidität weitere Darlehen
gewähren zu wollen. Dazu kam es jedoch gerade nicht. Bereits
mit Schreiben vom 24.2.2003 teilte die Bank der Schuldnerin viel-
mehr die Kürzung des Kontokorrents auf den Betrag der aktuel-
len Inanspruchnahme mit und behielt sich das Recht zur frist-
losen Kündigung wegen der Kündigung des Pachtverhältnisses
vor. Selbst wenn dem Beklagten dieses Schreiben nicht bekannt
geworden sein sollte, so kannte er doch nach der ihm bekannten
Kündigung des Pachtverhältnisses wegen rückständiger Pacht
weder von der Gewährung weiterer Darlehen noch von einer
sonstigen Wiederherstellung der Zahlungsfähigkeit ausgehen.

Soweit der Beklagte vorträgt, er habe von der Kündigung
erst mit Vorlage der Klage am 29.4.2003 Kenntnis erhalten,
trügt ihn seine Erinnerung. Ausweislich des Schreibens der D.
B. vom 24.2.2003 hat der Beklagte vielmehr schon an diesem
Tag zu (der Unwirksamkeit) der Kündigung schriftlich Stellung
genommen. Damit waren ihm alle Umstände bekannt, die auf
eine Zahlungsunfähigkeit der Schuldnerin schließen lassen.

4. Die streitgegenständlichen Zahlungen sind nur teilweise
als die Anfechtung ausschließende Bargeschäfte gemäß § 142
InsO zu qualifizieren.

a) Bei der Prüfung der Frage, ob der Vertrag über die
Dienstleistung eines anwaltlichen Beraters ein privilegiertes
Bargeschäft darstellt, ist nach der Rechtsprechung des Bundes-
gerichtshofs grundsätzlich auf den Zeitraum zwischen der
Annahme des Auftrags oder dem Beginn der Tätigkeit und der
Gegenleistung abzustellen. Erbringt ein Rechtsanwalt Vorleis-
tungen, die der inzwischen in der Krise befindliche Mandant
mehr als 30 Tage später vergütet, handelt es sich nicht mehr
um ein anfechtungsrechtlich privilegiertes Bargeschäft. Abge-
leitet wird dies aus der Verzugsfrist des § 286 Abs. 3 BGB. Hat
der insolvente Mandant durch die Gewährung von Vorschüssen
vorgeleistet, gilt für das Vorliegen eines Bargeschäfts derselbe
Maßstab wie bei einer Vorleistung des Rechtsanwalts d. h., der
Rechtsanwalt muss innerhalb von 30 Tagen tätig werden (BGH,
Urt. vom 13.4.2006 – IX ZR 15B/05 = ZIP 2006, 1261 ff.). Abzu-
stellen ist danach auf den Beginn der Tätigkeit und nicht auf
die Rechnungsstellung.

b) Unter Berücksichtigjng dieser Rechtsgrundsätze gilt für
die einzelnen Zahlungen Folgendes:

aa) Zahlung vom 28.5.2003 (2.500,00 E) Hinsichtlich der
ersten, in Höhe von 2.286,10 E auf die „Zwischen-/Vorschuß-
rechnung“ vom 5.5.2003 (Anlage BK 3) verbuchten Zahlung
vom 28.5.2003 liegt danach kein Bargeschäft vor. Aufgenom-
men hat der Beklagte seine Tätigkeit insoweit spätestens mit
der Einreichung eines Schriftsatzes am 26.3.2003. Da die vom
Beklagten auf die Prozessgebühr verrechnete Zahlung erst am
26.5.2003 erfolgte, lag sie außerhalb der 30-Tages-Frist. Dass
der Klager nach dem 26.3.2003 noch weitere Schriftsätze bei
Gericht eingereicht hat, ist unerheblich, weil diese Tätigkeit
keine neuen Gebührenansprüche ausgelöst hat. Hinsichtlich
des Restbetrages von 213,90 E, die auf die abgeschlossene Leis-
tung für die Fertigung einer Schutzschrift vom 4.3.2003 auf-
grund der Rechnung vom selben Tag verbucht worden ist, liegt
ebenfalls kein Bargeschäft vor. Wie der Beklagte zu der Ansicht
gelangt, ein Zeitraum von 85 Tagen zwischen Leistung und
Zahlung sei „etwas mehr als 30 Tage“, bleibt sein Geheimnis.
Abgesehen davon kann die Frist auch nicht „etwas länger“ als
30 Tage sein.

bb) Zahlung vom 23.7.2003 (2.000,00 E) Hinsichtlich der drit-
ten Zahlung vom 23.7.2003 in Höhe von 2.000,00 E liegt eben-
falls kein Bargeschäft vor. Soweit der Beklagte die Zahlung von

253,09 E auf die Rechnung vom 5.5.2003 verbucht hat, ist die
30-Tages-Frist unabhängig davon überschritten, ob man auf den
Beginn der Tätigkeit (spätestens Ende März 2003) oder die Wahr-
nehmung des Verhandlungstermins vom 17.6.2003 abstellt. Ent-
sprechendes gilt hinsichtlich des auf die weitere Rechnung vom
5.5.2003 (Anlage BK 8) verbuchten Restbetrages von 1.746,91 E.
Es fehlt auch insoweit an einem engen zeitlichen Zusammen-
hang zwischen Leistung und Gegenleistung. Der Beklagte trägt
selbst vor, dass zwischen der von ihm am 10.6.2003 gefertigten
Klageerwiderung und der Zahlung weit mehr als 30 Tage lagen.

cc) Zahlung vom 15.7.2003 (3.000,00 E) Hinsichllich der
Zahlung in Höhe von 3.000,00 E vom 15.7.2003 liegt dagegen
ein Bargeschäft vor. Der Beklagte hat sie ebenfalls auf die Rech-
nung vom 5.5.2003 (Anlage BK 3) verbucht, bezogen allerdings
auf die erst am 17.6.2003 angefallene Verhandlungsgebühr.
Hier besteht zwischen der Entstehung des Anspruchs und der
Gegenleistung ein naher zeitlicher Zusammenhang. Zwischen
dem Verhandlungstermin am 17.6.2003 und der Zahlung am
15.7.2003 lagen weniger als 30 Tage. Damit liegt insoweit ein
die Anfechtbarkeit ausschließendes Bargeschaft vor.

Mitgeteilt vom 7. Zivilsenat des Kammergerichts

Anmerkung der Redaktion: Siehe auch die RVG-Frage des Monats
von Heukamp auf Seite 457.
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Zivilrecht

Die nun vorgelegte 12. Auflage bringt
den traditionsreichen Kommentar auf
den Gesetzesstand vom 1.1.2008; die
Verarbeitung des Materials aus Recht-
sprechung und Literatur hat teilweise
den Stand zum Jahresende 2007. Das
Werk deckt neben dem BGB und dem
(auszugsweise von Hohloch prägnant
kommentierten) EGBGB auch weiter-
hin einige zivil- und verfahrensrecht-
liche Nebengesetze ab, wie beispielhaft
AGG, ProdHaftG, WEG, VAHRG,
LPartG oder aus dem Bereich des Ver-
fahrensrechts das UKlaG. Der zweibän-
dige Kommentar ist zeitgleich erschie-
nen – eine Leistung, die angesichts
bisweilen anzutreffender individualisti-
scher Neigungen von Kommentatoren
nicht gering zu schätzen ist. Die Auftei-
lung des Stoffes insbesondere hinsicht-
lich der Nebengesetze auf die Bände
orientiert sich an sachlichen Zusam-
menhängen, wobei die Teilung des Be-
sonderen Schuldrechts nach dem Recht
der Gemeinschaft (wohl eher) binde-
technischen Bedürfnissen geschuldet
ist. Nicht benutzerfreundlich ist die Be-
schränkung auf ein einziges Abkür-
zungsverzeichnis in Band 1 und ein
einziges Stichwortverzeichnis in Band
2. Inhaltlich stellt der Kommentar wie-
derum eine gelungene Mischung aus
wissenschaftlichem Tiefgang und Pra-
xisorientierung dar, die auch aus dem
recht ausgewogenen Verhältnis von
Vertretern der Wissenschaft und der
Praxis aufscheint. Die Bezeichnung als
traditionsreicher Kommentar darf nicht
im Sinn von Beharrung der geäußerten
und begründeten Rechtsmeinungen
missverstanden werden. Vielmehr
zeichnet der Kommentar an vielen Stel-
len nicht nur Entwicklungen nach, son-
dern blickt auch nach vorne. Nur ein
Beispiel sei genannt: Westermann stellt
– mit anderen Literaturstimmen – zu
§ 54 Rz. 8 fest, dass die Ablehnung der
aktiven Parteifähigkeit des nicht rechts-
fähigen Vereins spätestens nach der
Anerkennung derjenigen der vermö-
genstragenden Außen-GbR „kaum

noch zu halten“ sei – eine Erkenntnis,
der sich der BGH endlich Mitte letzten
Jahres (veröffentlicht u.a. in NJW 2008,
69) geöffnet hat. Bei einem Kreis von
44 Bearbeitern kann nicht erwartet wer-
den, dass die Kommentierung an allen
Stellen die gleiche Tiefe aufweist; ins-
gesamt erscheint das Werk aber „aus
einem Guss“; u.a. das macht den Reiz
auch dieses „kleinen Großkommen-
tars“ (so eine Werbeaussage) aus. Da-
mit stellt das Werk weiterhin eine he-
rausragende Bereicherung des an
Kommentaren nicht armen Marktes
dar.

Rechtsanwalt Prof. Dr. Hubert Schmidt,
Koblenz
Lehrbeauftragter an der Universität Trier
Professor an der FH Trier

Handelsrecht

Der nunmehr in der 33. Auflage er-
schienene Kommentar versteht sich als
Teil einer „Werk-Trias“ zum Handels-
recht neben dem von Hopt verfassten
Kommentar zu den Handelsvertreter-
vorschriften des HGB und dem eben-
falls von Hopt herausgegebenen Ver-
tragshandbuch. Der vorliegende
Kommentar beschränkt sich auch in
der Neuauflage nicht auf die Vorschrif-
ten des HGB, sondern bietet eine
ganze Fülle weiterer Informationen zu
flankierenden Rechtsvorschriften, die
jeweils, soweit sie im thematischen Zu-
sammenhang stehen, abgedruckt und
mit kurzen Einleitungen versehen sind
(z. B. AktG, WPO, FGG). Daneben
sind aus dem Bereich der Vertragsklau-
seln die Incoterms in der Fassung der
Revision 2000 abgedruckt und erläu-
tert. Breiten Raum nimmt die Darstel-
lung bankrechtlicher Bedingungswerke
in ihren 2007 erschienen Fassungen
ein; die ERA sind noch auf der Basis
der Fassung 2002 (ERA 500) dargestellt
mit einer Synopse zur ebenfalls 2007
erschienenen Fassung der ERA 600.
Darüber hinaus sind in diesem Ab-
schnitt kapitalmarktrechtliche Vor-

schriften kommentiert (BörsG, WpHG)
bzw. abgedruckt (BörsZulV). Abge-
schlossen wird die Darstellung mit der
Kommentierung der CMR und dem
Abdruck der ADSp. Damit bietet der
(verschämt) bezeichnete „Kurz“ – Kom-
mentar eine ganz beachtliche Fülle an
Information zum und rund um das
Handelsrecht. Die Aktualität des Kom-
mentars ist angesichts der Menge des
zu verarbeitenden Materials hervor-
zuheben. Die Informationen zu den
einzelnen Vorschriften sind prägnant
und – teils – notgedrungen knapp ge-
halten, ohne indes oberflächlich zu wir-
ken; wer mehr wissen will, kann die
vielfältigen Verweise auf aktuelle
Rechtsprechung und Literatur zu Rate
ziehen. Damit erweist sich der Kom-
mentar auch in der Neuauflage als aus-
gesprochen gelungenes Werk, das dem
Benutzer wertvolle Hilfe bei der Bewäl-
tigung handelsrechtlicher Probleme
bietet und so uneingeschränkt zu emp-
fehlen ist.

Rechtsanwalt Prof. Dr. Hubert Schmidt,
Koblenz

Gebührenrecht

Die 2. Auflage gibt Antworten auf viel-
fältige Probleme und Fragestellungen,
die sich seit Inkrafttreten des RVG in
der Praxis ergeben haben. Das Werk –
bereits 2006 erschienen – beschreibt
u. a. die Vergütung, geordnet nach Tä-
tigkeiten, gibt Erläuterungen anhand
von Beispielen und enthält eine Sy-
nopse sowie Vergleichsberechnungen
RVG / BRAGO. Weiter sind Formulare
und Muster, z. B. Rechenbeispiele und
Anträge, enthalten, die man auch auf
der beiliegenden CD-ROM findet. Es
bietet damit einen guten, praxisnahen
Einstieg in das Vergütungsrecht.

Eine Neuauflage ist zum gegenwär-
tigen Zeitpunkt nicht geplant.

Erman BGB
hrsg. von Harm Peter Wester-
mann; 12. Aufl.; Köln: Dr. Otto
Schmidt, 2008; 6.522 S. geb., in
2 Bänden; 978-3-504-47100-2;
349,00E (Subskriptionspreis
bis 31.05.2008: 298,00E).

Handelsgesetzbuch
von Adolf Baumbach/Klaus J.
Hopt; 33. neu bearb. und erw.
Aufl.; München: C. H. Beck,
2008; 2.205 S., geb.;
978-3-406-56564-9; 78,00E.

Praxis des
Vergütungsrechts
Heinz Hansens/ Anton Braun/
Norbert Schneider; 2. überarb.
und erw. Aufl.; Münster: ZAP-
Verlag, 2006; 1.665 S., geb.;
inkl. CD-ROM;
978-3-89655-217-4; 118,00E.
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Anwaltspraxis

Das Konzept, das Arens und 24 weitere
Autoren in diesem Buch verwirklicht
haben, ist ganz an den Bedürfnissen
der Praxis orientiert und hat in dieser
Form keine Konkurrenz. So erklärt sich
wohl auch die schnelle 3. Auflage. Zu
jedem Thema werden zunächst die
rechtlichen Grundlagen kurz erörtert,
dann ein typischer Sachverhalt vor-
gestellt und dem folgen dann Muster
und teilweise auch Checklisten (z. B.
zur Due Diligence, Seite 1460; zur Be-
triebsaufspaltung Seite 858). Wer sich
erstmals mit einem bestimmten gesell-

schaftsrechtlichen Thema beschäftigen
muss, müsste ohne das Buch ein
Handbuch und eine Formularsamm-
lung parallel benutzen und hätte damit
vielleicht immer noch nicht genug ge-
wonnen, weil er sich die typische Fälle
erst aus der Rechtsprechung heraus
destillieren müsste. Wer hingegen zum
ersten Mal vor der Frage steht, wie er
Beschlüsse in der GmbH anfechten
kann, erhält von Frank eine auf den ers-
ten Blick verständliche Übersicht über
die Optionen (Seite 419) oder eine
Checkliste der Nichtigkeitsgründe
(Seite 420). Auch Franks taktische Über-
legungen zu Auseinandersetzungen
zwischen Gesellschaftern haben mir
gefallen: Kriegskasse anlegen/Ge-
schäftsunterlagen sichern/erst angrei-
fen, dann verhandeln/Vorsicht mit
Strafanzeigen! (Seite 428).

Bei der Fülle der Themen können
solche Hinweise zwar kaum vertieft
werden, aber das ist auch nicht der
Zweck des Buches. So findet sich etwa
die Bemerkung, Hinauskündigungs-
klauseln, „die die Zwangseinziehung in

das freie Belieben der Gesellschafter ...
stellt“ seien nicht zulässig (Seite 430).
Der BGH hat aber bei bestimmten
Konstellationen (so etwa bei Manager-
modellen [BGH NJW 2005, 3641] oder
familiären Konstellationen [NZG 2007,
423]) genau das für möglich gehalten.

Auch die Ausführungen zum Vor-
teil der Schiedsverfahren scheinen mir
ein wenig optimistisch (Seite 1550): Bei
Abschluss der Schiedsklausel kann
man nur selten die Konstellationen vo-
raussehen, bei denen einem – jeden-
falls in innerdeutschen Sachen – die
staatlichen Gerichte lieber sein sollten.
Kurz: Das Buch bietet einen anschauli-
chen und materialreichen Einstieg in
das Gesellschaftsrecht und verbindet
geschickt die Vogelperspektive mit der
notwendigen Arbeit am Fall. Man hat
die Standardsituationen vor Augen und
kann die Fähigkeiten entwickeln, an ge-
eigneten Stellen sein Wissen auf ande-
ren Wegen zu vertiefen.

Rechtsanwalt Prof. Dr. Benno Heussen, Berlin

Anwaltformulare
Gesellschaftsrecht
hrsg. von Wolfgang Arens,
3. Aufl.; Bonn: Deutscher
Anwaltverlag, 2007; 1.908 S.,
geb.; inkl. CD-ROM;
978-3-8240-0879-7; 148,00E.
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Familienrecht

Die dritte Auflage befasst sich mit für
den familienrechtlichen Praktiker rele-
vaten Themen. Es werden auch Ausbli-
cke in das Steuerrecht gegeben und
Erkenntnisse der Psychologie und der
Sozialpädagogik aufgegriffen. Ergän-
zend werden die anzuwendenden
Vorschriften des internationalen Privat-
rechts, internationaler Übereinkommen
und des ausländischen Rechts erläutert.
Die Neuauflage berücksichtigt ins-
besondere die Änderungen durch das
neue Unterhaltsrecht sowie das SGB II
und XII. Ferner beinhaltet sie zahlrei-
che Musterschriftsätze auf der beilie-
genden CD-ROM, Beratungsbeispiele,
Checklisten sowie Tabellen und Über-
sichten rund um das Familienrecht.

Familienrecht

Das neue Handbuch „Vertragsgestal-
tung in Familiensachen“ enthält recht-
liche Erläuterungen, legt jedoch den
Schwerpunkt auf eine große Fülle von
Formulierungsbeispielen. Das Werk
bietet nicht nur Muster von Zugewinn-
ausgleichs- und Unterhaltsregelungen,
sondern auch Vereinbarungen zu zahl-
reichen anderen Themen. In einem Ka-
pitel werden zusammenfassend Ent-
scheidungen zur Inhaltskontrolle und
Wirksamkeit von Eheverträgen nach
der neuen BVerfG- und BGH-Recht-
sprechung dargestellt. Die Unterhalts-
rechtsreform sowie zahlreiche Bera-
tungs- und Haftungshinweise sind
ebenfalls enthalten.

Familienrecht

Das Formularbuch gibt Antworten auf
praxisrelevante Fragestellungen zu
Scheidungen mit internationalem Be-
zug. Das Buch enthält vorformulierte
Scheidungs- und damit zusammenhän-
gende Folgeanträge für 46 europäische
und für 48 außereuropäische Staaten.
Es gibt einen kurzen Überblick in das
Internationale Privatrecht des Ehe-
scheidungsrechts und beschreibt die
Zuständigkeit von Gerichten. Des Wei-
teren enthält es Grundmuster zu Schei-
dungsanträgen sowie damit im Zusam-
menhang stehenden Anträgen. Zur
Umsetzung in der Praxis sind alle
Grundmuster und Länderbausteine auf
einer beiliegenden CD-ROM enthalten.

Praxis des Familienrechts
hrsg. von Horst-Heiner Rotax;
3. Aufl.,; Münster: ZAP-Verlag,
2007; 2.180 S., geb.; inkl.
CD-ROM; 978-3-89655-228-0;
125,00E.

Vertragsgestaltung in
Familiensachen
von Beate Heiß; Baden-Baden:
Nomos, 2007; 1.006 S., geb.;
inkl. CD-ROM;
978-3-8329-2367-9; 89,00E.

Formularbuch Scheidun-
gen internationaler Ehen
hrsg. von Dieter Höbbel/
Thomas Möller; Münster: Lexis-
Nexis, 2008; 836 S., geb.; inkl.
CD-ROM; 978-3-89655-305-8;
98,00E.

MN B�cher & Internet

L AnwBl 6 / 2008



Hensche.de

Rechtsanwalt Dr. Martin Hensche aus
Berlin stellt umfangreiche Informatio-
nen zum Arbeitsrecht kostenlos zur
Verfügung. In der Rubrik „Arbeits-
recht aktuell“ sind tatsächlich erfreu-
lich aktuelle Entscheidungen einge-
stellt. Die Urteile sind redaktionell
aufbereitet. Die Seite ist insgesamt
angenehm übersichtlich gestaltet und
informativ.

Anwaltskanzlei-Menzel.de

Die Anwaltskanzlei mak aus Erfurt
stellt aktuelle Artikel zu verschiedenen
Themen wie u. a. Bank- und Kapital-
marktrecht, Handelsvertreterrecht,
Miet- und WEG-Recht, Schenkkreise
sowie Steuer- und Wirtschaftsrecht
kostenlos zur Verfügung. In den
meist kurzen Artikeln wird neue
Rechtsprechung oder Gesetzgebung
ebenso wie europäische Richtlinien,
z. B. die Verbraucherkreditlinie vom
7.4.2008, besprochen.

Schoenheitsreparaturen.de

Einen Überblick über das Mietrecht,
insbesondere den Themenbereich
Schönheitsreparaturen, gibt Rechts-
anwalt Boris Mattes aus Meersburg
auf den von ihm unterhaltenen Inter-
netseiten. Aktuelle Rechtsprechung
wird zur Begriffsklärung in verschie-
denen Stellen zitiert, z. B. zu der
Frage „Was sind Schönheitsreparatu-
ren?“. Die Rubrik „Gerichtsurteile“ ist
allerdings leider leer.

Relaw.de

Mit dem Mietrecht befasst sich auch
dieses Internetangebot. Unter „Ge-
setze“ sind u. a. Links zur II. Berech-
nungsverordnung, zur Betriebskos-
tenverordnung und zum Melderechts-
rahmengesetz vorhanden. Weiterhin
sind, getrennt nach Miet- und WEG-
Recht, Urteile zu finden, die ins-
besondere alphabetisch nach Schlag-
worten aufgelistet sind. Zum jeweili-
gen Stichwort finden sich ggf.
mehrere Urteile, die sehr kurz zusam-
mengefasst sind, jeweils mit erken-
nendem Gericht und Aktenzeichen,
so dass erforderlichenfalls eine wei-
tere Recherche möglich ist. Es sind
auch zahlreiche Urteile von Amts-
und Landgerichten aufgeführt, die bei
den einzelnen Gerichten nicht
zwangsläufig veröffentlicht werden.
Unter „Top Themen“ werden wie-

derum Urteile, insbesondere BGH-
Rechtsprechung, vorgestellt. Mietspie-
gel zahlreicher deutscher Städte sind
über Links oder als PDF-Dokument
verfügbar. Ein Schwerpunkt unter
„Wissenswert“ ist dem Energiepass
gewidmet. Im Blog finden sich wei-
tere Einträge zu aktuellen Urteilen.

Kostenlose-Urteile.de

Werktäglich neue Urteile, die kosten-
los eingesehen werden können, wer-
den auf dieser Internetseite an-
gekündigt. Hierbei handelt es sich
insbesondere um die Pressemitteilun-
gen der erkennenden Gerichte. Inte-
ressant ist dabei, dass die in der Ent-
scheidung wesentlichen Schlagworte,
z. B. „Probezeit“, in einer Datenbank
gespeichert werden und zu dem je-
weiligen Schlagwort weitere Entschei-
dungen abgerufen werden können.
So kann das aktuelle Urteil in den
Kontext weiterer Entscheidungen von
anderen Gerichten gestellt werden.

Verwaltungsvorschriften-im-
Internet.de

Entsprechend zu der bewährten Inter-
netseite Gesetze im Internet gibt es
nun auch Verwaltungsvorschriften im
Internet. Die Bundesregierung stellt
in Zusammenarbeit mit der Juris
GmbH die aktuellen Verwaltungsvor-
schriften der obersten Bundesbehör-
den online. Unter „Verwaltungsvor-
schriften“ sind die Vorschriften nach
dem jeweiligen Normgeber zu finden.
Vom Auswärtigen Amt bis zum Bun-
desministerium für Wirtschaft und
Technologie sind Vorschriften zu fin-
den. Daneben gibt es eine „Titel-
suche“, beschränkt auf Wörter aus
dem amtlichen Langtitel der gesuch-
ten Vorschrift, sowie eine Volltext-
suche. Bei beiden Suchfunktionen
kann zwischen UND- sowie ODER-
Suche unterschieden werden. Prak-
tisch ist außerdem die kurze Seite
„Tastenkombinationen“, mittels derer
„mausfrei“ von Seite zu Seite ge-
sprungen werden kann.

F�r das Anwaltsblatt im
Internet: Rechtsanw�ltin
Isa Rädecke
Sie erreichen die
Autorin �ber
anwaltsblatt@
anwaltverein.de.

Insolvenzrecht

Mit der 8. Auflage liegt das Handbuch
der Insolvenzverwaltung vollständig
überarbeitet und umfassend aktuali-
siert vor. Das Werk erläutert das Insol-
venzverfahren in seinen Phasen und
Facetten. Es enthält Grundlagen des
Insolvenzrechts und erläutert Sonder-
probleme zur Insolvenzabwicklung.
Darüber hinaus werden besondere Be-
dingungen oder Umstände der Insol-
venzabwicklung in ausgewählten Bran-
chen behandelt. Das Handbuch ist auf
die Anforderungen der Praxis aus-
gerichtet und bietet Lösungen zu den
vielfältigen, oft schwierigen Rechtsfra-
gen. Es ist an Insolvenzverwalter,
Rechtsanwälte, Insolvenz- und Rechts-
abteilungen von Banken und Versiche-
rungen, Insolvenzrichter und Rechts-
pfleger gerichtet.

Zivilrecht

Das Werk enthält eine systematische
Aufbereitung des Berufungsverfahrens
und praktische Hinweise und Erfah-
rungsberichte. Des Weiteren bietet es
Überlegungen für die Verfahrensgestal-
tung anhand von Beispielfällen. Zahl-
reiche Formulierungsmuster und Sche-
mata für Gutachten zur Anfertigung
einer Proberelation runden das Werk
ab. Die 7. Auflage berücksichtigt aktu-
elle Änderungen, unter anderem durch
das Kostenrechtsmodernisierungsgesetz
und das RVG sowie das Zustellreform-
gesetz.

Handbuch der
Insolvenzverwaltung
hrsg. von Harro Mohrbutter /
Andreas Ringstmeier; 8. Aufl.;
Köln: Carl Heymanns, 2007;
2268 S., geb.;
978-3-452-24772-8; 198,00E.

Die Berufung in
Zivilsachen
von Claus-Dieter Schumann/
Wolfgang Kramer; 7., neu bearb.
Aufl.; München: Franz Vahlen,
2007; 314 S., kart.;
978-3-8006-3384-5; 29,00E.
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MN Schlusspl�doyer

Stellt sich den Fragen des Anwaltsblat-
tes: Rechtsanwalt Axel Thoenneßen aus
Düsseldorf ist Mitglied des DAV-Vor-
stands. Er ist seit 1996 Rechtsanwalt
und arbeitet als Einzelanwalt. Seine
Schwerpunkte liegen auf dem Gebiet
des Verkehrsrechts, des Versiche-
rungsrechts und des Arzthaftungs-
rechts. Er ist Mitglied im Deutschen
AnwaltVerein, weil die wirklichen Kon-
kurrenten ausserhalb der Anwaltschaft
zu suchen sind.

Warum sind Sie Anwalt geworden?

Ich hatte Angst vor Blut, wollte aber
dennoch mein Helfersyndrom aus-
leben.

Schon einmal überlegt, die Zulassung
zurückzugeben?

Meine Freiheit aufgeben? Niemals.

Ihr größter Erfolg als Anwalt?

Die Mitwirkung an der Gründung
des Versorgungswerks der Rechts-
anwälte im Lande Sachsen-Anhalt.

Ihr Stundensatz?

Für jeden Rechtsuchenden bezahl-
bar.

Ihr Traummandat?

Ich werde immer dann, aber auch
nur dann bezahlt, wenn der Man-
dant keine Probleme hat.

Was sollen Ihnen Ihre Kollegen einmal
nicht nachsagen?

Er hat sich nicht mit Leib und Seele
für uns eingesetzt.

Welches Lob wünschen Sie sich von
einem Mandanten?

Er hat wirklich für mich gekämpft.

DAV-Haus
Littenstr. 11, 10179 Berlin

Deutscher Anwaltverein
Tel.: 0 30/ 72 61 52 - 0, Fax: - 1 90
dav@anwaltverein.de,
www.anwaltverein.de

Redaktion Anwaltsblatt
Tel.: 0 30/ 72 61 52 - 1 41, Fax: - 1 91
anwaltsblatt@anwaltverein.de
www.anwaltsblatt.de

Deutsche Anwaltakademie
Tel.: 0 30/ 72 61 53 - 0, Fax: - 1 11
daa@anwaltakademie.de
www.anwaltakademie.de

Deutsche Anwaltadresse
Tel.: 0 30/ 72 61 53 - 1 70, - 1 71, Fax: - 1 77
adresse@anwaltverein.de

DAV-Anwaltausbildung
Tel.: 0 30/ 72 61 52 - 1 88, Fax: - 1 63
anwaltausbildung@anwaltverein.de
www.dav-anwaltausbildung.de

Arbeitsgemeinschaften im DAV
Infos unter Tel.: 0 30/ 72 61 52 - 0, Fax: - 190

DAV Büro Brüssel
Tel.: + 32 (2) 2 80 28 - 12, Fax: - 13
bruessel@anwaltverein.de,
www.anwaltverein.de/bruessel

Deutscher Anwaltverlag
Wachsbleiche 7, 53111 Bonn
Tel.: 02 28/ 9 19 11 - 0, Fax: - 23
kontakt@anwaltverlag.de,
www.anwaltverlag.de

Mitglieder Service

DAV-Fortbildungsbescheinigung

Die Fortbildungsbescheinigung des DAV können Sie
als DAV-Mitglied erhalten, wenn Sie mindestens
10 Stunden anwaltsrelevante Fortbildungsveranstaltun-
gen innerhalb eines Kalenderjahres besucht haben.
Die Inhaber dieser Bescheinigung werden unter
Anderem in der Anwaltssuche der Deutschen Anwalt-
auskunft unter www.anwaltauskunft.de besonders her-
vorgehoben. Alle Informationen hierfür finden Sie unter
www.dav-fortbildung.de
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